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Teil A Begründung 
1. Anlass der Planung 

1.1 Anlass und Ziele der Planung 

Der Duisburger Innenhafen mit seinem Dienstleistungspark, den Kultur- und Freizeit-
angeboten ist ein Projekt der internationalen Bauausstellung (IBA) Emscherpark 
1989. Ziel dieses Projekts (war) ist es, den Duisburger Innenhafen in seiner Funktion 
so umzugestalten, dass sich ein innenstadttypisches Bebauungsgebiet bildet, das 
die Funktionen der hochwertigen Dienstleistungen, Verwaltung, Kultur und des Woh-
nens vereint. Der hierzu erstellte Masterplan von Foster konnte im Wesentlichen 
umgesetzt werden.  

Mit bundesweit beachteten Kultureinrichtungen (z. B. Museum Küppersmühle), 
hochwertigen Büro-/Verwaltungseinrichtungen, Gastronomie und den Wohnungsbau-
ten an den Grachten ist ein wichtiger Schwerpunkt einer neuen Stadtqualität in Duis-
burg entstandenen und eine beispielgebende Brachflächenkonversion erreicht wor-
den.  

Das charakteristische Grundstück mit seiner Bogenform am Holzhafen sollte in die-
sem Zusammenhang mit dem Projekt „Eurogate“ fortgesetzt werden. Hierzu wurde 
eine Teilfläche des Holzhafens verfüllt und eine markante Stufenanlage zum Wasser 
realisiert. Die Umsetzung der Hochbauten unterblieb in der Folge.  

Im Zuge eines Bieterverfahrens für das Grundstück wurde ein Entwickler ausge-
wählt, der das Projekt „The Curve“ realisieren möchte.  

Das Grundstück soll mit einer hochwertigen Architektur, die die markante Bogenform 
sowohl im Grundriss als auch in der Höhenentwicklung deutlich betont, einem Mix 
aus Büro und Dienstleistungen, einem Hotel und Wohnen bebaut werden.  

Für die Umsetzung sind die Änderung des Flächennutzungsplans und die Aufstel-
lung eines Bebauungsplans erforderlich. 

1.2 Erfordernis zur Änderung des Flächennutzungsplanes 

Die vorhandene Stufenanlage mit der Teilverfüllung des alten Hafenbeckens ist als 
Baureifmachung und Erschließung nach § 31 Abs. 3 Wasserhaushaltsgesetz am 
16.01.2007 von der Bezirksregierung Düsseldorf plangenehmigt worden.  

Ein erneutes wasserrechtliches Verfahren ist nicht erforderlich, da diese Anlage nicht 
verändert wird.  

Zusätzliche und gegenwärtige Maßnahmen zur Baugrundertüchtigung erfolgen in 
Abstimmung mit der Oberen bzw. der Unteren Wasserbehörde.  

Der gültige Flächennutzungsplan (FNP) der Stadt Duisburg stellt den Änderungsbe-
reich als Wasserfläche und einen kleinen nordöstlichen Teil als Sondergebiet 
„Dienstleistungspark“ dar. 

Für das Projekt muss durch einen Bebauungsplan Planungsrecht geschaffen wer-
den, da eine Beurteilung für das gesamte gewünschte Nutzungsspektrum nach § 34 
BauGB Bauen im Bestand nicht möglich ist.  

Parallel zur Änderung des FNP wird daher der Bebauungsplan Nr. 1242 –
Kaßlerfeld– „“Am Holzhafen“ aufgestellt. Dieser soll Sondergebiete „Büro, Dienstleis-
tung, Hotel“ und für eine Teilfläche auch „Büro, Dienstleistung, Hotel und Wohnen“ 
ausweisen. 
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1.3 Wesentliche Auswirkungen der Planung 

Die wesentlichen Auswirkungen auf der Ebene des Flächennutzungsplans bestehen 
in der möglichen Bebauung einer Brachfläche mit zusätzlicher Verkehrserzeugung 
und zusätzlichem Verkehrs- und Anlagenlärm. Die Nutzung der Brachfläche ent-
spricht den Zielen des sparsamen Umgangs mit Grund und Boden. 

 

2. Situationsbeschreibung 

2.1 Lage des Änderungsgebietes 

Das Änderungsgebiet liegt am nördlichen Rand der Innenstadt im Ortsteil Kaßlerfeld. 
Es wird begrenzt im Norden durch die Schifferstraße, im Osten durch die Straße „Am 
Innenhafen“, im Süden durch die Wasserfläche des Innenhafens (Holzhafen) und im 
Westen durch die vorhandene Bürobebauung des Projekts „Five Boats“. 

2.2 Gebietsbeschreibung und stadträumliche Einbindung 

Der Änderungsbereich ist zurzeit Brachfläche ohne Nutzung zwischen der ausgebau-
ten Schifferstraße und der Straße Am Innenhafen sowie der als Stufenanlage neu 
konzipierten Uferwand. 

Stadtstrukturell ist der Planbereich eine „Lücke“ in der neuen Entwicklung des Innen-
hafens und wird auch als solche im Stadtbild wahrgenommen. Die imposante Form 
der Stufenanlage ist gut wahrnehmbar, wirft aber gleichzeitig beim Betrachter die 
Frage nach der Vervollständigung der Bebauung auf. Insofern ist die Schließung der 
Bauzeile des Nordufers des Innenhafens auch von hoher Bedeutung für das Stadt-
bild. 

 

3. Vorgaben und Bindungen 

3.1 Regionalplan 

Der Regionalplan (GEP 99) für den Regierungsbezirk Düsseldorf stellt den Ände-
rungsbereich als Wasserfläche und Allgemeinen Siedlungsbereich (ASB) dar.  

Die Änderung des Flächennutzungsplans kann aus dem Regionalplan entwickelt 
werden.  

3.2 Anpassung an die Ziele der Raumordnung und Landesplanung 

Die Anpassung der vorbereitenden Bauleitplanung nach § 34 Abs. 1 Landespla-
nungsgesetz NRW wurde mit Schreiben der Regionalplanungsbehörde beim Regio-
nalverband Ruhr vom 14.03.2017 bestätigt. Die Änderung des Flächennutzungs-
plans Nr. 5.62 -Mitte– “Am Holzhafen“ steht im Einklang mit den Zielen der Raum-
ordnung und Landesplanung. 

3.3 Flächennutzungsplan 

Der gültige Flächennutzungsplan (FNP) stellt für den Änderungsbereich Wasserflä-
che, Verkehrsfläche und für einen kleinen östlichen Teil Sondergebiet „Dienstleis-
tungspark“ dar.  
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3.4 Fachplanungen und Konzepte 

3.4.1 Teilräumliche Strategiekonzepte (DU2027) 
Der Rat der Stadt Duisburg hat am 11. Juni 2007 die Verwaltung mit der Neuaufstel-
lung des Flächennutzungsplans sowie mit der Einleitung eines Prozesses der nach-
haltigen Stadtentwicklung, d.h. einer gesamtstädtischen, strategischen Planung mit 
einem Zeithorizont von 15 bis 20 Jahren beauftragt. Anlass waren die fehlende Aktu-
alität des derzeit gültigen Flächennutzungsplans aus dem Jahr 1986 sowie die geän-
derten wirtschaftlichen, sozialen, umweltbezogenen und globalen Rahmenbedingun-
gen, die auf die Stadt Duisburg einwirken. Die Aufgaben werden im Rahmen des 
Projektes Duisburg2027 bearbeitet, in dem informelle Planungsprozesse in Verbin-
dung mit dem formalen Flächennutzungsplan-Verfahren nach dem Baugesetzbuch 
stehen, um strategische Zielaussagen für die zukünftige Entwicklung der Stadt Duis-
burg zu treffen. Kennzeichnende Elemente des Projekts sind der interdisziplinäre 
Ansatz, eine gesamtstädtische und zukunftsorientierte Betrachtungsweise und eine 
weitreichende, dialogorientierte Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern sowie von 
Fachakteuren.  

Das Projekt besteht aus drei in enger Beziehung stehenden Planungsphasen. In der 
ersten Phase wurde die Strategie für Wohnen und Arbeiten (SWA) erarbeitet und am 
12. Dezember 2011 durch den Rat der Stadt beschlossen. Mit dem Beschluss der 
Teilräumlichen Strategiekonzepte (TSK) am 21. September 2015 wurde die zweite 
Projektphase abgeschlossen. Zusammen bilden die Ergebnisse der Phase 1 und 2 
die Stadtentwicklungsstrategie Duisburg2027. Auf der Grundlage der Stadtentwick-
lungsstrategie Duisburg2027 wird in der dritten Phase der Flächennutzungsplan 
(FNP) entwickelt. 

Die mit der Strategie für Wohnen und Arbeiten beschlossenen Zukunftsbilder und 
strategischen Ziele waren Grundlage für die Teilräumlichen Strategiekonzepte. In 
den TSK wurden die strategischen Ziele der Strategie für Wohnen und Arbeiten auf 
die räumliche Ebene übertragen, d.h. es wurden räumliche Zielaussagen getroffen, 
um die Zukunftsbilder und die strategischen Ziele für die zukünftige Entwicklung der 
Gesamtstadt und der Teilräume Duisburg Nord, -Mitte/-Süd und –West zu konkreti-
sieren. Damit kommt den TSK eine entscheidende Rolle im Zusammenspiel der in-
formellen Planung der Stadtentwicklungsstrategie Duisburg2027 mit der formalen 
Ebene des Flächennutzungsplans (FNP) zu. 

Aus dem TSK ergeben sich für den Planbereich folgende Ziele: 

Der Planbereich liegt innerhalb des räumlichen Handlungsschwerpunkts 6 „Innen-
stadt/Kaßlerfeld“ mit den Handlungsfeldern: 

Räumlicher Handlungsschwerpunkt 6 (Innenstadt/Kaßlerfeld)  

• Innovativer Stadtraum „Am Ruhrufer – Kaßlerfeld“  

– Weiterführung des Foster-Masterplans: Entwicklung der Innenstadt an die 
Ruhr  

– Entwicklung und Umstrukturierung des Gewerbegebiets Kaßlerfeld als regio-
nal bedeutsamer Wohn- und Arbeitsstandort mit Anbindung an den Innenha-
fen  

– Entwicklung großzügiger Grünflächen innerhalb des innovativen Stadtraums 
so-wie neuer Zugänge und Wegeverbindungen zur Ruhr  

• Stabilisierungs-, Umstrukturierungs- und Aufwertungsbereiche  
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– Entwicklung eines Konzepts zur Aufwertung und Stabilisierung von Kaßlerfeld 
als Wohnstandort (in Verbindung mit der Entwicklung des innovativen Stadt-
raums Kaßlerfeld)  

– Weiterentwicklung und Umsetzung des integrierten Handlungskonzepts In-
nenstadt  

• Neue Wohnbauflächen  

– Entwicklung des Mercator-Quartiers als hochwertiger und regional bedeutsa-
mer Wohnstandort  

• Hauptzentrum Innenstadt  

– Stärkung des Hauptzentrums Innenstadt  
– Gestaltung und Aufwertung von Plätzen in der Innenstadt  

• Aktivierung von Wirtschaftsflächen  

– Ausbau des Bürostandorts im Innenhafen und auf der Duisburger Freiheit  
– Stärkung der IMPULS-Kompetenzfelder „Informations- und Kommunikations-

technologie“, „Personenorientierte Dienstleistungen“ und „Städtetourismus/ 
Tourismus- und Freizeitwirtschaft“  

 

Im TSK „Wirtschaft“ ist der Planbereich als zu sichernder Wirtschaftsfläche und Bü-
rostandort mit den Kompetenzschwerpunkten Informations- und Kommunikations-
technologie, personenorientierte Dienstleistungen sowie Städtetourismus/Tourismus- 
und Freizeitwirtschaft gekennzeichnet. 

Im TSK „Wohnen“ wird die Stärkung des historischen Siedlungsbereichs vermerkt.  

Im TSK „Freiraum“ ist die Wasserfläche mit Wassersport und entlang der Uferkante 
die zu sichernde Grünverbindung dargestellt. 

Das TSK „Umweltqualität“ bezeichnet die Wasserfläche als zu sichernden klimati-
schen Ausgleichsraum. 

Im TSK „Soziale und technische Infrastruktur“ ist die Schifferstraße als Teil des zu 
sichernden Straßennetzes bezeichnet.  

Die geplanten Inhalte des Flächennutzungsplans und des nachfolgenden Bebau-
ungsplans mit der Festsetzung von Büro- und Dienstleistungsnutzungen, Hotel und 
Gastronomie sowie Wohnen entspricht den festgelegten Zielen. Schifferstraße und 
Promenade entlang des Binnenhafens bleiben erhalten. 

Im Rahmen des Aufstellungsverfahrens des Flächennutzungsplans finden derzeit die 
Behandlung der Anregungen und Stellungnahmen aus der frühzeitigen Beteiligung 
der Öffentlichkeit und Träger öffentlicher Belange sowie die Überarbeitung des Flä-
chennutzungsplanentwurfs statt. 

3.4.2 Einzelhandels- und Zentrenkonzept 
Das Einzelhandels- und Zentrenkonzept der Stadt Duisburg ist am 06.12.2010 vom 
Rat der Stadt beschlossen worden. Als städtebauliches Entwicklungskonzept gemäß 
§ 1 Abs. 6 Nr. 11 BauGB bildet es eine stadtentwicklungsplanerische Grundlage für 
den vorliegenden Bauleitplan. 

Die zentralen Bausteine des Einzelhandels- und Zentrenkonzeptes sind die einlei-
tende Markt- und Standortanalyse, das Entwicklungsleitbild für die künftige Einzel-
handelsentwicklung und das instrumentelle Umsetzungs- und Steuerungskonzept. 
Im Zentrenkonzept wird das abgestufte System aller zentralen Versorgungsbereiche 
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(zwei Haupt-, fünf Neben- und 16 Nahversorgungszentren) unter Berücksichtigung 
des Entwicklungsleitbildes für Duisburg definiert. Es baut auf der städtebaulich-
funktionalen Bestandsbewertung der relevanten Zentren auf und beinhaltet zudem 
Entwicklungsempfehlungen für die einzelnen zentralen und räumlich abgegrenzten 
Versorgungsbereiche. In Form der sogenannten Ansiedlungsleitsätze enthält das 
Konzept Regelungen zur räumlichen Steuerung des Einzelhandels und der Zentren-
entwicklung. Die auf die Situation in Duisburg zugeschnittene Sortimentsliste dient 
zur weiteren Feinsteuerung des Einzelhandels auf der Ebene der Bauleitplanung. 

Der Änderungsbereich liegt außerhalb eines zentrenrelevanten Versorgungsbe-
reichs. 

Für den Geltungsbereich der Änderung sind Einzelhandelsansiedlungen im Einzel-
handels- und Zentrenkonzept nicht empfohlen und werden durch die Darstellung der 
Flächennutzungsplan-Änderung und Festsetzungen des Bebauungsplanes nicht 
vorbereitet. Das geplante Nutzungskonzept und die Festsetzungen des Bebauungs-
planes unterstützen die Ziele des Einzelhandels- und Zentrenkonzeptes. 

3.4.3 Grünflächenkonzepte (Biotopverbundsystem, Landschaftsplan) 
Der Änderungsbereich liegt nicht innerhalb des Landschaftsplans Duisburg. Er ist 
kein Bestandteil des Biotopverbundsystems. 

Das Grünordnungs- und Freiraumentwicklungskonzept der Stadt Duisburg stellt im 
Entwicklungskonzept Stadtbezirk Mitte den Innenhafen und die das Hafenbecken 
begleitenden Grünverbindungen dar. Entlang der Max-Peter-Straße wird die Entwick-
lung einer Grünverbindung zum nördlichen Entwicklungsraum „Ruhrauen“ vorgese-
hen.  

3.4.4 Luftreinhalteplan 

Der Änderungsbereich liegt im Bereich des Luftreinhalteplans Ruhrgebiet, Teilplan 
„Ruhrgebiet West“ der Bezirksregierung Düsseldorf. 

Der Änderungsbereich ist Teil der Umweltzone zur Reduzierung der lokalen, ver-
kehrsbedingten Feinstaub- und Stickstoffdioxidbelastung. 

3.5 Restriktionen und Bindungen 

3.5.1 Altlasten 

Im Änderungsbereich liegt die unter der Nummer AA 0649 im Kataster für altlasten-
verdächtige Flächen und Altlasten der Stadt Duisburg verzeichnete Verdachtsfläche. 
Dabei handelt es sich um die Fläche des ehemaligen Stichkanals zwischen Ruhr und 
Holzhafen. Dieser ist abschnittsweise bis in die 1930er Jahre mit unbekannten Mate-
rialien verfüllt worden. 

Im Rahmen der bisher durchgeführten Bodenherrichtung und Baugrundertüchtigung 
wurden Bodenuntersuchungen für den gesamten Änderungsbereich durchgeführt. 
Gefährdungen haben sich nicht ergeben, es sind jedoch Bodenbelastungen vorge-
funden worden.  

Der Umgang mit belasteten Bodenmaterialien wird im Zuge der verbindlichen Bau-
leitplanung geregelt.  

3.5.2 Bergbau 
Der Änderungsbereich befindet sich teilweise über dem auf Steinkohle verliehenen 
Bergwerksfeld „Westende“ sowie über inzwischen erloschenen Bergwerksfeldern. 
Unter dem Planbereich ist bisher kein Bergbau umgegangen. Es ist nicht mit berg-
baulichen Einwirkungen auf die Tagesoberfläche zu rechnen. 
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3.5.3 Denkmalschutz 
Der Änderungsbereich umfasst die Baudenkmäler gemäß § 2 Denkmalschutzgesetz 
NRW (DSchG NRW), Uferbefestigung, Pfade, Rampen und den historischen Back-
steinsockel mit Lademast am Holzhafen, eingetragen am 11.03.1999 mit der Num-
mer 494 in die Denkmalliste der Stadt Duisburg. 

3.5.4 Überschwemmungsgebiet 
Der Änderungsbereich befindet sich derzeit in keinem nach § 76 WHG in Verbindung 
mit § 83 LWG ordnungsbehördlich festgesetzten oder vorläufig gesicherten Über-
schwemmungsgebiet (ÜSG), für das besondere Schutzvorschriften gelten (§ 78 
WHG). 

Im Rahmen des Hochwasserrisikomanagements (HWRM) als Instrument des vor-
sorgenden Hochwasserschutzes wurden Risikogebiete nach § 73 WHG identifiziert, 
die ein potenziell signifikantes Hochwasserrisiko aufweisen. Der Rhein ist ein sol-
ches Risikogebiet bzw. Risikogewässer. Das Plangebiet liegt innerhalb der Gebiete, 
die ab einem häufigen Hochwasserereignis des Rheins durch Versagen oder Über-
strömen von Hochwasserschutzeinrichtungen überschwemmt werden können. 

Im Rahmen des frühzeitigen Beteiligungsverfahrens der Behörden und Träger öffent-
licher Belange wurden aus Sicht des Hochwasserschutzes gegen die geplanten Än-
derungen jedoch keine Bedenken vorgetragen. Im nachfolgenden Bebauungsplan 
und/oder Baugenehmigungsverfahren können noch bauliche Auflagen zum Hoch-
wasserschutz erforderlich werden. 

Der Änderungsbereich liegt hinter der zur Sanierung anstehenden Marientorschleu-
se. Die Sanierung des Sperrtors ist für den Zeitraum 2019 bis 2020 vorgesehen. Das 
Sperrtor sichert bis zu einer Hochwasserhöhe von 25,30 m. Die Geländehöhe be-
trägt 27,50 m NN (Oberkante Stufenanlage und Schifferstraße). 

3.5.5 Störfallbetriebe 
Nach Auswertung der kartografischen Abbildung der Betriebsbereiche und Anlagen 
(KABAS) ist festzustellen, dass keine Betriebsbereiche und Anlagen, die einen Ach-
tungsabstand im Sinne des § 50 Bundesimmissionsschutzgesetzt (BImSchG) auslö-
sen, in der Nähe sind. Der Änderungsbereich liegt außerhalb des angemessenen Si-
cherheitsabstands von Störfallbetrieben. 

3.6 Gender Mainstreaming 

Als öffentlicher Belang ist Gender Mainstreaming gem. § 1 Abs. 6 Nr. 3 BauGB in der 
Bauleitplanung zu berücksichtigen. Unter dem Begriff Gender wird das Geschlecht 
als gesellschaftliche Strukturierungskategorie betrachtet. Die sich hieraus ergeben-
den spezifischen Lebenssituationen mit unterschiedlichen Bedürfnissen sollen 
„chancengleich“ behandelt werden. Bei der Planung und Entscheidungsfindung soll 
auf unterschiedliche Bedürfnisse von Männern und Frauen hingewiesen werden. 
Gender Mainstreaming ermöglicht die Gestaltung einer Stadt, die für Frauen und 
Männer gleichermaßen attraktiv ist und gleiche Entwicklungsperspektiven für beide 
Geschlechter eröffnet. Ziel ist es, Chancengleichheit in der Stadtentwicklung- und 
Städtebaupolitik herzustellen, so dass Räume gleichberechtigt durch Mädchen und 
Jungen, Jugendliche, Frauen und Männer genutzt werden und eine gleichberechtigte 
Teilhabe an ihnen besteht. Ziel für die Stadtplanung ist es, durch Gender 
Mainstreaming einen Qualitätsgewinn für die Gebrauchsfähigkeit städtischer Räume, 
höhere Alltagstauglichkeit und Effektivität der Planung zu erreichen. Gender muss im 
jeweiligen Planungskontext betrachtet werden. 
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Eine geschlechtersensible Bauleitplanung bezieht sich unter anderem auf die Aspek-
te 

− Vereinbarkeit von Erwerbs- und Versorgungsarbeit (Siedlungsstruktur), 
− Mobilität, 
− Freiraumangebot, 
− Wohnen, 
− Sicherheit, 
− Partizipation und Repräsentanz.  

Daraus lassen sich folgende Kriterien für die städtebauliche Entwicklung des Planbe-
reichs ableiten: 

Die Inhalte und Festsetzungen des nachgelagerten Bebauungsplans ermöglichen 
Büro- und Dienstleistungsnutzungen, Hotel und Gastronomie sowie Wohnen. Ar-
beitsplätze und Wohnungen sind im gleichen Maße für Frauen und Männer geeignet 
zu planen und zu realisieren. 

Die privaten Verkehrs- und Freiraumflächen und insbesondere die Tiefgaragenanla-
ge sind unter aktuellen Sicherheitsaspekten zu planen und zu bauen.  

Die Planung wirkt sich in vergleichbarer Weise auf die Belange von Männern und 
Frauen aus. Die Chancengleichheit der Geschlechter ist damit gegeben.  

 

4. Städtebauliche Konzeption 

4.1 Bebauungs- und Nutzungskonzept 

Die Bebauung des Holzhafens stellt den letzten notwendigen Schritt zum Abschluss 
der Konversionsmaßnahme Innenhafen dar. Die Bebauung war mit dem –nie reali-
sierten – Projekt Eurogate in der Vergangenheit ein wesentliches Element der Ge-
samtmaßnahme Innenhafen und mit der Formgebung ein Merkzeichen. Der aktuelle 
Entwurf mit dem Titel „The Curve“ nimmt die aus dem Rahmenplan und dem ehema-
ligen Konzept Eurogate vorgegebene Form auf. Der Schwung der Stufenanlage im 
Holzhafen gibt die städtebaulich prägnante Form vor, die durch Baukörper, Höhen-
staffelung und durchlaufende Dachform dargestellt wird.  

Die Kubatur der Baukörper, ihre Gebäudetiefe und Höhe sind den vorgesehenen 
Nutzungen und dem allgemein im Innenhafen üblichen Elementen angepasst. 

Das Nutzungskonzept mit Büro und Dienstleistungen sowie mit Hotel und Gastrono-
mie orientiert sich ebenfalls an den Nutzungen in der unmittelbaren Nachbarschaft 
des Innenhafens. Neu ist lediglich auf der nördlichen Seite des Hafenbeckens die 
geplante Wohnnutzung, auch wenn diese sich bereits deutlich zu der schon vorhan-
denen Wohnnutzung am Philosophenweg hin orientiert. 

4.2 Erschließung 

Die Erschließung erfolgt über die Schifferstraße und die Straße „Am Innenhafen“. 

Der durchgängige Geh- und Radweg parallel zur Schifferstraße wird entsprechend 
der Planung für die Schifferstraße realisiert. Die Uferpromenade für Fußgänger auf 
der Stufenanlage und die Stufenanlagen wird entsprechend der Planung für die Stu-
fenanlage und Promenade realisiert. 

Die Schifferstraße soll unabhängig vom geplanten Vorhaben mittels eines Kreisver-
kehrs mit der Straße „Am Innenhafen“ verknüpft werden.  
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Durch die geplanten Baufelder entsteht ein Ziel- und Quellverkehr, der das Ver-
kehrssystem im Innenhafen zusätzlich belastet. In einer Verkehrsuntersuchung zum 
Bebauungsplan wurden die Verkehrsmengen, ihre Verteilung im Netz und die Aus-
wirkungen auf die betroffenen Knotenpunkte ermittelt. Hierzu wurden auch im Juni 
2017 Zählungen an den Knoten  „Max-Peters-Straße – Am Unkelstein“ und „Kardi-
nal-Galen-Straße – Stapeltor – Philosophenweg – Pulverweg“ vorgenommen und es 
wurde auf vorhandenes, hinreichend aktuelles Datenmaterial aus dem Jahr 2016 zu-
rückgegriffen. 

Die Untersuchung zeigt, dass die Erschließung der Baufelder unproblematisch ist. 
Schifferstraße und Straße „Am Innenhafen“ können den zusätzlichen Verkehr auf-
nehmen, die Ein- und Ausfahrten in den FNP-Änderungsbereich sind abwickelbar. 
Die Verkehrsqualität der unmittelbar angrenzenden Knotenpunkte sowie der Knoten-
punkte, die mit dem weiteren Innerstädtischen Netz verknüpfen ist in allen Fällen 
mindestens ausreichend oder kann im Fall des Knotens an der Kardinal-Gahlen-
Straße durch relativ einfache Maßnahmen (z.B. Optimierung der Signalsteuerung 
und/oder der Linksabbiegespur) angepasst werden, das die ausreichende Qualität 
gewährleistet werden kann.  

Die neuen Baugebiete sind über die Buslinien 934 und den Nachtexpress NE 5 in 
das ÖPNV-Netz eingebunden. Die Buslinie und der Nachtexpress verfügen über Hal-
testellen in unmittelbarer Nähe an der Straße „Holzhafen“, sie verknüpfen den In-
nenhafen mit der Innenstadt und führen zum Hauptbahnhof und weiter.  

 

5. Darstellungen im Flächennutzungsplan 

5.1 Änderungsbereich 

Der Änderungsbereich umfasst das für den Bau notwendige Grundstück sowie die 
direkt angrenzende Stufenanlage (siehe auch 2.1 Lage des Plangebiets). 

5.2 Art der Nutzung 

Der Änderungsbereich muss sich in das städtebauliche Entwicklungsziel für den In-
nenhafen, definiert durch die Rahmenplanung von Foster, einfügen. Die vorgesehe-
nen Nutzungen gemäß Bebauungs- und Nutzungskonzept (siehe 4.1) erfüllen die 
Zielsetzung des Dienstleistungsparks (Büro, Verwaltung, Dienstleistung, Gastrono-
mie) und runden das Angebot durch Hotel und Wohnen ab. Die benachbarten und 
prinzipiell gleichartig genutzten Bereiche sind als sonstiges Sondergebiet nach § 11 
Abs. 1 BauNVO mit der Zweckbestimmung SO „Dienstleistungspark“ dargestellt. 

Analog zu diesen Darstellungen in den benachbarten Teilen des Innenhafens soll 
daher auch ein Sondergebiet gemäß § 11 Abs. 1 BauNVO und nicht nur eine Son-
derbaufläche aus dem Katalog § 1 Abs. 1 BauNVO dargestellt werden.  

Die Sondergebietsdarstellung wird entsprechend der vorgesehenen Gliederung der 
Nutzungen ebenfalls in zwei Teilbereiche getrennt. Der nordwestliche Teil entlang 
der Nordseite des Holzhafens an der Schifferstraße, in etwa bis zur heutigen Ein-
mündung der Straße Am Innenhafen auf die Schifferstraße, wird dargestellt als 
„Dienstleistungspark“ mit der näheren Zweckbestimmung: Büro, Verwaltung, Gastro-
nomie, Beherbergungsbetriebe. Dieses entspricht dem nach Konzept vorgesehen 
Nutzungsmix und wird auch so in den Bebauungsplan eingehen. Der zweite Teilbe-
reich soll um die Nutzung „Wohnen“ ergänzt werden. Die Wohnnutzung bietet die 
Möglichkeit den Innenhafen weiter mit den angrenzenden Stadtquartieren zu vernet-
zen und orientiert sich überdies in Richtung der bestehenden Wohnnutzung des Phi-
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losophenwegs bzw. des Seniorenzentrums auf der südlichen Seite des Innenhafens. 
Für den südöstlichen Teil lautet die Darstellung daher „Dienstleistungspark und 
Wohnen“ mit der näheren Zweckbestimmung: Büro, Verwaltung, Gastronomie, Be-
herbergungsbetriebe, Wohnen. 

Diese Darstellungssystematik wurde mit dem Dezernat 35 (Städtebau) der Bezirks-
regierung in Sinne der landesplanerischen Zielsetzungen abgestimmt. 

Im Rahmen der Aufstellung der Änderung wurde abgeprüft, ob, statt der vorgenom-
men Darstellung der beiden Sondergebiete, auch die Darstellung eines Baugebiets 
nach §§ 2 bis 10 BauNVO vorgenommen werden kann. Wenn die vorgesehen Nut-
zungsinhalte einem dieser Gebietstypen entsprechen, hat die Kommune diesen 
Baugebietstyp darzustellen bzw. im Bebauungsplan festzusetzen. 

Der geplante Nutzungskatalog lässt ausschließlich die Darstellung als sonstiges 
Sondergebiet gem. § 11 Abs. 1 BauNVO zu, da dieser sich keinem der in den §§ 2 
bis 10 BauNVO zuordnen lässt. 

Die Festsetzung eines Gewerbegebiets (GE) scheidet von vornherein aus, da zu-
mindest im östlichen Teilbereich auch Wohnungen allgemein zulässig sein sollen. 
Was den Teilbereich anbelangt, der zwischen dem westlichen und dem östlichen 
Teilbereich liegt, kommt hinzu, dass in diesem Teilbereich auch die Zulässigkeit von 
Betrieben des Beherbergungsgewerbes aller Art gegeben sein soll. In Gewerbege-
bieten sind indes nicht alle Arten von Betrieben des Beherbergungsgewerbes zuläs-
sig, sondern nur solche, deren Gästen die typischen Belästigungen eines solchen 
Gebietes zugemutet werden können. 

Ebenso kommt weder die Festsetzung eines Mischgebiets (MI) noch die Festsetzung 
eines Urbanen Gebiets (MU) in Betracht. Denn nach den städtebaulichen Zielset-
zungen der Stadt Duisburg sollen Wohnungen im östlichen Teilbereich lediglich ne-
ben den übrigen Nutzungen (Büro- und Verwaltungsgebäude, Schank- und Speise-
wirtschaften, Betriebe des Beherbergungsgewerbes) allgemein zulässig sein und 
Bauherren die Freiheit verbleiben, anstelle von Wohnungen ausschließlich eine oder 
mehrere der übrigen Nutzungen anzusiedeln. Dies lässt sich mit der allgemeinen 
Zweckbestimmung des Mischgebiets (MI) ebenso wenig in Einklang bringen wie mit 
der allgemeinen Zweckbestimmung des Urbanen Gebiets (MU), da sowohl das 
Mischgebiet als auch das Urbane Gebiet nach § 6 Abs. 1 bzw. § 6a Abs. 1 Satz 1 
BauNVO dem Wohnen und der Unterbringung von Gewerbebetrieben, die die 
Wohnnutzung nicht wesentlich stören, dienen. Zwar muss die Nutzungsmischung 
zwischen dem Wohnen und der Unterbringung von Gewerbebetrieben nach § 6a 
Abs. 1 Satz 2 BauNVO im Urbanen Gebiet, anders als im Mischgebiet, nicht gleich-
gewichtig sein. Jedoch ist auch im Urbanen Gebiet eine Bebauung, die keine Wohn-
anteile bzw. Gewerbeanteile entsprechend der in § 6a Abs. 1 Satz 1 BauNVO zum 
Ausdruck kommenden Zweckbestimmung eines Urbanen Gebiets (MU) enthält, un-
zulässig und folglich mit der städtebaulichen Zielsetzung der Stadt nicht vereinbar. 
Sonstige Gewerbebetriebe sind bisher in keinem Baugebiet des Innenhafens zuläs-
sig und widersprechen der Gebietscharakteristik des Dienstleistungsparks. 

Wenngleich Büro- und Verwaltungsgebäude, Schank- und Speisewirtschaften sowie 
Betriebe des Beherbergungsgewerbes nach § 7 Abs. 2 Nr. 1 und 2 BauNVO in 
Kerngebieten (MK) allgemein zulässig sind und über § 7 Abs. 2 Nr. 7 BauNVO 
grundsätzlich die Möglichkeit besteht, auch Wohnnutzungen im Kerngebiet zuzulas-
sen, scheidet die Festsetzung eines Kerngebiets (MK) ebenfalls aus, da das vorge-
sehene Nutzungsspektrum zu schmal ist, um der allgemeinen Zweckbestimmung ei-
nes Kerngebiets entsprechen zu können. So dienen Kerngebiete nach § 7 Abs. 1 
BauNVO vorwiegend der Unterbringung von Handelsbetrieben sowie der zentralen 
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Einrichtungen der Wirtschaft, der Verwaltung und der Kultur. Dem trägt der Katalog 
der im Kerngebiet allgemein zulässigen Nutzungen in § 7 Abs. 2 BauNVO Rech-
nung. Da das vorliegend vorgesehene Nutzungsspektrum indes nur Fragmente aus 
diesem Katalog herausgreift und wesentliche kerngebietstypische Nutzungen, wie 
etwa großflächige Einzelhandelsbetriebe, nicht zulässig sein sollen, entspricht das 
vorgesehene Nutzungsspektrum nicht der in § 7 Abs. 1 BauNVO zum Ausdruck 
kommenden allgemeinen Zweckbestimmung eines Kerngebiets. 

Unter Würdigung dieses Sachverhalts und der Beachtung der allgemeinen Entwick-
lungsziele der Stadt für den Innenhafen verbleibt nur die Möglichkeit der Darstellung 
der sonstigen Sondergebiete gem. § 11 Abs. 1 BauNVO mit der vorgenommenen 
Differenzierung der Zweckbestimmung. 

 

6. Darstellung des Bauleitplanverfahrens / Abwägungsprozesses 

6.1 Darstellung des Verfahrensablaufes 

Für den Bebauungsplan Nr. 1242 -Kaßlerfeld- "Am Holzhafen" und die Änderung des 
Flächennutzungsplans Nr. 5.62 –Mitte– “Am Holzhafen“ hat der Rat der Stadt am 
08.05.2017 den Aufstellungsbeschluss gefasst. Die frühzeitige Beteiligung der Be-
hörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB (Sco-
ping-Verfahren) wurde in der Zeit vom 04.10.2016 bis 04.11.2016 durchgeführt, an-
schließend ausgewertet und – soweit möglich - bei der weiteren Planung berücksich-
tigt. 

Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB erfolgte am 
07.12.2016 im Rahmen einer Sondersitzung der Bezirksvertretung Mitte im Rathaus 
Duisburg, Ratssaal. Zugleich wurde damit die Unterrichtung der Einwohner und Ein-
wohnerinnen gemäß § 23 Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen durchgeführt. 

Die Stellungnahmen und Hinweise der Öffentlichkeit und Behörden wurden ausge-
wertet und bei der Entwurfsbearbeitung – soweit möglich - berücksichtigt.  

6.2 Zusammenfassung der Ergebnisse der Beteiligungen 

6.2.1 Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Be-
lange / Scoping 
Im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Behörden, zugleich Scoping, wurden zu 
folgenden Aspekten Stellungnahmen vorgebracht und bei der Bearbeitung des Bau-
leitplans zum Teil berücksichtigt: 

− Anregung zur Leitungsabfrage über das Onlineportal bil-Leitungsauskunft 
− Anregung zur Beteiligung eines Leitungsträgers im weiteren Verfahren 
− Anregung zur Beteiligung Bergbauberechtigter  
− Anregung zur Berücksichtigung des Anforderungsprofils zum Umweltbericht 
− Anregung zur Anpassung der Darstellungsebene der Umweltauswirkungen 
− Anregung zur Berücksichtigung des Schutzgrades für Wohnnutzung analog zu 

einem Mischgebiet 
− Anregung zur Beachtung der möglichen UVP-Pflicht für ein Hotel 
− Anregung zu einer Windfelduntersuchung 
− Anregungen zur Abminderung von Überwärmungserscheinungen 
− Anregung zu einer Gefährdungsabschätzung der Altlastenverdachtsfläche 
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− Anregung zur Durchführung einer schalltechnischen Untersuchung hinsichtlich 
der verkehrlichen und gewerblichen Einwirkungen sowie die planbedingten auf 
die umgebenden Nutzungen  

− Anregung zur Beachtung eines vorhandenen Vorflutkanals zur Regenwasserent-
wässerung der Autobahn 

− Anregung zur Beachtung vorhandener benachbarter Gewerbebetriebe in der Im-
missionsermittlung 

− Anregung zur zukünftigen Beteiligung der DB Immobilien 
− Anregung zur Prüfung der möglichen Niederschlagsentwässerung 
− Anregung zur Beachtung von Leitungen bei einer möglichen Unterbauung der 

Schifferstraße 
− Anregung zur Beachtung des Hochwasserschutzbereiches 
− Anregung zur Abstimmung der Schmutzwasserbeseitigung 
− Anregung zur Abstimmung des Stellplatznachweises 
− Anregung zur Aufnahme eines Hinweises bei Bodenfunden 
− Anregung der Abstimmung mit der Unteren Denkmalbehörde 
− Anregung zur Würdigung der Einzeldenkmale entsprechend ihrer Bedeutung und 

Kartierung in den Plänen 
− Anregung zur Aufnahme von Gestaltungsregelungen für Werbeanlagen und zu 

Lichtanlagen 
− Anregung zur Kennzeichnung von Baudenkmälern  und Berücksichtigung des 

gutachterlich festgestellten Denkmalbereichs 
− Anregung zur Beteiligung des LVR Amts für Denkmalpflege im Rheinland 
− Anregung zur Beachtung vorhandener Glasfaserleitungen 
− Anregung zur Beteiligung der Unteren Landschaftsbehörde 
− Anregung zur Beachtung der abwassertechnische Erschließung 
− Anregung zur Beachtung des Hochwasserrisikos 
− Anregung zur Durchführung einer Baugrunduntersuchung 
− Anregung zur Berücksichtigung von Maßnahmen der Durchlüftung, Begrünung 

sowie zur Erhöhung der Verdunstungsleistung 
− Anregung zur Beachtung der Anforderungen des Wasserhaushaltsgesetzes bei 

Tiefbaumaßnahmen 
− Anregung zur erneuten Beteiligung bei Ausgleichsmaßnahmen und Sicherstel-

lung, dass keine Ausgleichsmaßnahmen im Schutzstreifen von Leitungen statt-
finden 

− Anregung zur Berücksichtigung immissionsschutzrechtlicher Belange 
− Anregung zur Anpassung des unterirdischen Ausbaus sowie der Baugrubensi-

cherung an den entsprechenden Schutzabstand zu Abwasserbeseitigungsanla-
gen 

− Anregung zur Abstimmung der Einleitungsstelle und Höhe der Einleitungsmen-
gen von Schmutzwasser 

− Anregung zur Beachtung der Einleitungsbedingungen von Abwasser in die öffent-
liche Kanalisation 
 

6.2.2 Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit 

Im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit wurde zu den folgenden 
Aspekten Äußerungen vorgebracht: 

− Frage zum Angebot des ÖPNV im Änderungsbereich bzw. im Innenhafen ein-
schließlich der Frage nach einem Straßenbahnanschluss. 

− Frage nach einem Gesamtverkehrskonzept für den Innenhafen. 
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− Hinweis eines angrenzenden Gewerbebetriebs auf seinen Bestandsschutz und 
die möglichen Lärmemissionen des Betriebes. 

6.3 Darstellung des Abwägungsprozesses 

Bei der Aufstellung von Bauleitplänen sind die öffentlichen und privaten Belange ge-
geneinander und untereinander gerecht abzuwägen (§ 1 Abs. 7 BauGB). Maßstab 
dieser Abwägung ist dabei stets das gesetzlich definierte Ziel der Bauleitplanung, ei-
ne nachhaltige städtebauliche Entwicklung und eine dem Wohl der Allgemeinheit 
entsprechende sozialgerechte Bodennutzung zu gewährleisten und dazu beizutra-
gen, eine menschenwürdige Umwelt zu sichern und die natürliche Lebensgrundlage 
zu schützen und zu entwickeln (§ 1 Abs. 5 BauGB). 

Ziel der vorliegenden Bauleitplanung ist es, die Abrundung des Gesamtprojekts In-
nenhafen Duisburg durch das letzte verbleibende Baufeld am Holzhafen vorzuberei-
ten und somit den Dienstleistungspark zu vervollständigen. Gleichzeitig soll das Nut-
zungsspektrum hier durch Hotel- und Wohnnutzung erweitert werden.  

Im Rahmen des Bauleitplanverfahrens zur Realisierung dieser Zielsetzung galt es 
insbesondere folgende widersprechende Belange zu beachten: Lärmschutz der neu-
en schützenswerten Nutzungen im Änderungsbereich vor der Bestandsbelastung 
durch den Verkehrslärm, im Wesentlichen der Autobahn BAB 40, sowie durch Ge-
werbelärm der angrenzenden Betriebsflächen, Außengastronomie, Marina für Sport-
boote.  

Die hierfür notwendigen Schutzmaßnahmen sind Gegenstand der verbindlichen Bau-
leitplanung bzw. der Genehmigungsplanung.  

Für den Gewerbelärm ist sicherzustellen, dass die Beurteilungspegel der TA-Lärm 
vor den Fenstern eingehalten werden und somit keine Einschränkungen der geneh-
migten gewerblichen Nutzungen erfolgen. 
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Teil B Umweltbericht 
1 Einleitung 

Der Flächennutzungsplan ist nicht allgemein verbindlich und stellt dadurch keine 
Eingriffsebene dar, Eingriffe werden erst durch den Bebauungsplan ausgelöst. Als 
Teil der Bauleitplanung ist der Flächennutzungsplan dennoch auf mögliche Umwelt-
auswirkungen, die durch seine vorbereitenden Planungsinhalte entstehen können, 
abzuprüfen. Die Prüfungsebene ist jedoch auf die Darstellungsschärfe des Flächen-
nutzungsplans anzupassen. Die Betrachtung der Auswirkungen erfolgt im Sinne des 
Nachweises der Machbarkeit der Planung.  

Parallel zur Änderung des Flächennutzungsplans wird der Bebauungsplan Nr. 1242 
–Kaßlerfeld– “Am Holzhafen“ aufgestellt. Für die Umweltprüfung zum Flächennut-
zungsplan kann daher auf die Inhalte der Umweltprüfung zum Bebauungsplan zu-
rückgegriffen werden. 

1.1 Ziel und Inhalte der Änderung des Flächennutzungsplans 

Die Bebauung des teilverfüllten Holzhafens stellt den letzten notwendigen Schritt 
zum Abschluss der Konversionsmaßnahme Innenhafen dar. Die Bebauung war mit 
dem –nie realisierten – Projekt Eurogate in der Vergangenheit ein wesentliches Ele-
ment der Gesamtmaßnahme Innenhafen und mit der Formgebung ein Merkzeichen. 
Der aktuelle Entwurf mit dem Titel „The Curve“ nimmt die aus dem Rahmenplan und 
dem ehemaligen Konzept Eurogate vorgegebene Form auf. Der Schwung der Stu-
fenanlage im Holzhafen gibt die städtebaulich prägnante Form vor, die durch Bau-
körper, Höhenstaffelung und durchlaufende Dachform dargestellt wird.  

Die Kubatur der Baukörper, ihre Gebäudetiefe und Höhe sind den vorgesehenen 
Nutzungen und den allgemein im Innenhafen üblichen Elementen angepasst.  

Das Nutzungskonzept mit Büro und Dienstleistungen sowie mit Hotel und Gastrono-
mie orientiert sich ebenfalls an den Nutzungen in der unmittelbaren Nachbarschaft 
des Innenhafens. Neu ist lediglich auf der nördlichen Seite des Hafenbeckens die 
geplante Wohnnutzung, auch wenn diese sich bereits deutlich zu der schon vorhan-
denen Wohnnutzung am Philosophenweg hin orientiert. 

Der gültige Flächennutzungsplan (FNP) der Stadt Duisburg stellt den Änderungsbe-
reich als Wasserfläche und einen kleinen nordöstlichen Teil als Sondergebiet 
„Dienstleistungspark“ dar.  

Analog zu den Darstellungen in den benachbarten Teilen des Innenhafens soll der 
nördliche Teil des Änderungsbereichs, entlang der Nordseite des Holzhafens an der 
Schifferstraße, ein sonstiges Sondergebiet gemäß § 11 Abs. 1 BauNVO mit der 
Zweckbestimmung „Dienstleistungspark“ vorgesehen werden. Der südöstliche Teil-
bereich wird wegen der dort vorgesehenen Nutzungsergänzung ein sonstiges Son-
dergebiet gemäß § 11 Abs. 1 BauNVO mit der Zweckbestimmung „Dienstleistungs-
park und Wohnen“. 

Der sich heute als Wasserfläche darstellende Teil des Holzhafens und die Schiffer-
straße sind nicht Gegenstand der Änderung. 

Die vorhandene Stufenanlage mit der Teilverfüllung des alten Hafenbeckens ist nach 
§ 31 Abs. 3 Wasserhaushaltsgesetz am 16.01.2007 von der Bezirksregierung Düs-
seldorf als Baureifmachung und Erschließung plangenehmigt worden. Die Maßnah-
me wurde von der Bezirksregierung als nicht UVP-pflichtig angesehen. Ein land-
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schaftspflegerischer Begleitplan mit Eingriffs-/Ausgleichsbewertung und Festlegung 
der Kompensationsmaßnahmen ist Gegenstand der Plangenehmigung.  

Im Rahmen der Bauleitplanung ist ein erneutes wasserrechtliches Verfahren nicht er-
forderlich, da die Stufenanlage nicht verändert wird und die erfolgte Verfüllung ledig-
lich zur Sicherung der Standfestigkeit der Bebauung ertüchtigt werden muss. Diese 
Maßnahmen erfolgen in Abstimmung mit der Oberen bzw. der Unteren Wasserbe-
hörde. 

Der Eingriff in das Gewässer Innenhafen/Holzhafen ist daher im Rahmen der FNP-
Änderung nicht (erneut) zu bewerten. Die Verfüllung ist bis zur vorhandenen Bö-
schung der alten Kontur des Holzhafens betrachtet und ebenfalls bewertet.  

Der neue Eingriff ist daher nur die Inanspruchnahme der Flächen durch die neuen 
Nutzungen und die sich daraus ergebenden Auswirkungen. 

Als Betrachtungsbereich des Umweltberichts wird dennoch der gesamte Änderungs-
bereich gewählt, auf die schon erfolgten Bewertungen der Eingriffe und deren Kom-
pensationen wird in der Schutzgutbetrachtung eingegangen. 

Die Fläche des Änderungsbereichs ist ca. 2,1 ha groß und vollständig als sonstiges 
Sondergebiet „Dienstleistungspark“ und sonstiges Sondergebiet „Dienstleistungspark 
und Wohnen“ dargestellt. 

1.2 Darstellung der Ziele des Umweltschutzes 

Darstellung der für die Bauleitplanung relevanten Ziele des Umweltschutzes der ent-
sprechenden Fachgesetze und Fachplanungen. 

Schutzgut Quelle Zielaussage 

Tiere und 
Pflanzen, 
Artenschutz 

Bundesnaturschutzgesetz 
(BNatSchG), Landesnatur-
schutzgesetz Nordrhein-
Westfalen (LNatSchG NRW) 
EU-Vogelschutz-Richtlinie (VS-
R), Flora-Fauna-Richtlinie 
(FFH-RL) mit Anhängen 

Natur und Landschaft sind aufgrund ihres eigenen Wertes und 
als Lebensgrundlagen des Menschen auch in Verantwortung für 
die künftige Generationen im besiedelten und unbesiedelten 
Bereich zu schützen, zu pflegen, zu entwickeln und soweit erfor-
derlich, wiederherzustellen, dass die Leistungs- und Funktionsfä-
higkeit des Naturhaushaltes, die Regenerationsfähigkeit und die 
nachhaltige Nutzungsfähigkeit der Naturgüter, die Tier- und 
Pflanzenwelt einschließlich ihrer Lebensstätten und Lebensräu-
me sowie die Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie der Erho-
lungswert von Natur und Landschaft auf Dauer gesichert sind. 

  Berücksichtigung in der Bauleitplanung  

Schutzgebiete des europäischen Netzes Natura 2000 oder FFH-
Gebiete sind nicht betroffen. Der Landschaftsplan macht keine 
Aussagen zum Änderungsbereich. Für den verbindlichen Bauleit-
plan sind die planungsrelevanten Arten durch ein artenschutz-
rechtliches Gutachten zu ermitteln und in der Planung zu berück-
sichtigen. 

  

Boden Bundes-Bodenschutzgesetz 
(BBodSchG) und Bundes-
Bodenschutz- und Altlastenver-
ordnung (BBodSchV) 

Ziele des BBodSchG sind der langfristige Schutz des Bodens 
hinsichtlich seiner Funktionen Im Naturhaushalt, insbesondere 
als Lebensgrundlage und -raum für Menschen, Tiere, Pflanzen, 
Bestandteil des Naturhaushaltes mit seinen Wasser- und Nähr-
stoffkreisläufen, Ausgleichsmedium für stoffliche Einwirkungen 
(Grundwasserschutz), Standorte für Rohstofflagerstätten, für 
land- und forstwirtschaftliche sowie siedlungsbezogene und öf-
fentliche Nutzungen, der Schutz des Bodens vor schädlichen 
Bodenveränderungen, Vorsorgeregelungen gegen das Entstehen 
schädlicher Bodenveränderungen, die Förderung der Sanierung 
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schädlicher Bodenveränderungen und Altlasten. 

  Berücksichtigung in der Bauleitplanung  

Im Änderungsbereich ist eine Verdachtsfläche bekannt. Es haben 
verschiedene Untersuchungen stattgefunden. Es sind teilweise 
Bodenbelastungen bekannt. Bodenmaterial aus der Baugrunder-
tüchtigung und dem Aushub sind zu klassifizieren und ggf. zu 
entsorgen. 

 

Wasser Wasserhaushaltsgesetz (WHG) 
Landeswassergesetz NW 
(LWG) 

Sicherung der Gewässer als Bestandteil des Naturhaushaltes 
und als Lebensraum für Tiere und Pflanzen und deren Bewirt-
schaftung zum Wohl der Allgemeinheit und zur Unterlassung 
vermeidbarer Beeinträchtigungen der ökologischen Funktionen. 
Niederschlagswasser soll ortsnah versickert, verrieselt oder direkt 
oder über eine Kanalisation ohne Vermischung mit Schmutzwas-
ser in ein Gewässer eingeleitet werden, soweit dem weder was-
serrechtliche noch sonstige öffentlich-rechtliche Vorschriften noch 
wasserwirtschaftliche Belange entgegenstehen. 

  Berücksichtigung in der Bauleitplanung  

Das Oberflächengewässer Holzhafen ist nicht im Änderungsbe-
reich. Niederschlagswässer der Stufenanlage sind in das Hafen-
becken einzuleiten.  

Unbelastetes Niederschlagswasser der neuen Baugebiete ist zu 
versickern oder in das Hafenbecken einzuleiten. Die Möglichkei-
ten einer, ggf. gedrosselten, Einleitung von belastetem Nieder-
schlagswasser in den Kanal ist zu prüfen. Eine Einleitung von 
belastetem Niederschlagswasser in das Hafenbecken ist nach 
vorheriger Behandlung (Reinigung) möglich. Eine entsprechende 
wasserrechtliche Erlaubnis ist bei der Unteren Wasserbehörde zu 
beantragen. Wasserschädliche Nutzungen sind in den Baugebie-
ten nicht zulässig. 

Klima 

 

Baugesetzbuch (BauGB) Lan-
desnaturschutzgesetz Nord-
rhein-Westfalen (LNatSchG 
NRW) 

Schutz, Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft zur 
Sicherung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts (und damit 
der klimatischen Verhältnisse) als Lebensgrundlage des Men-
schen. 

  Berücksichtigung in der Bauleitplanung  

Die stadtklimatisch bedeutsame (belastete) Belüftungsbahn der 
Wasserfläche Innenhafen wurde im städtebaulichen Konzept 
berücksichtigt. Mögliche kleinräumige Auswirkungen durch die 
Bebauung sind im Bebauungsplan zu untersuchen. 

 

Luft Bundesimmissionsschutzgesetz 
(BImSchG) inkl. Verordnungen,  
TA-Luft 

Luftreinhalteplan Ruhrgebiet, 
Teilplan Ruhrgebiet West vom 
04.08.2008 

Schutz des Menschen, der Tiere und Pflanzen, des Bodens, des 
Wassers, der Atmosphäre sowie der Kultur- und Sachgüter vor 
schädlichen Umwelteinwirkungen (Immissionen) sowie Vorbeu-
gung hinsichtlich des Entstehens von Immissionen (Gefahren, 
erhebliche Nachteile und Belästigungen durch Luftverunreinigun-
gen. Geräusche, Erschütterungen, Licht, Wärme, Strahlen und 
ähnliche Erscheinungen). 

Schutz der Allgemeinheit und der Nachbarschaft vor schädlichen 
Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen sowie deren 
Vorsorge. 

  Berücksichtigung in der Bauleitplanung  

Eine Untersuchung zu den Luftschadstoffen insbesondere aus 
dem Verkehrsaufkommen ist im Rahmen der Bebauungsplaner-
arbeitung durchzuführen. 
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Mensch, 
menschliche 
Gesundheit 

Bundesimmissionsschutzgesetz 
(BImSchG) inkl. Verordnungen,  
TA-Lärm 

Schutz des Menschen vor schädlichen Umwelteinwirkungen 
(Immissionen) sowie Vorbeugung hinsichtlich des Entstehens von 
Immissionen (Gefahren, erhebliche Nachteile und Belästigungen 
durch Luftverunreinigungen. Geräusche, Erschütterungen, Licht, 
Wärme, Strahlen und ähnliche Erscheinungen). Schutz der All-
gemeinheit und der Nachbarschaft vor schädlichen Umweltein-
wirkungen durch Geräusche sowie deren Vorsorge. 

  Berücksichtigung in der Bauleitplanung  

Die Geräuscheinwirkungen durch den Schienen-, Straßen- und 
Anlagenlärm sowie durch die vorhandene Außengastronomie und 
Marina wurden durch Fachgutachten zum Bebauungsplan unter-
sucht und wo notwendig entsprechende Schutzfestsetzungen 
getroffen. 

 

Landschaft, 
Ortsbild 

Bundesnaturschutzgesetz 
(BNatSchG), Landesnatur-
schutzgesetz Nordrhein-
Westfalen (LNatSchG NRW) 

Schutz, Pflege, Entwicklung und ggf. Wiederherstellung der 
Landschaft auf Grund ihres eigenen Werts und als Lebensgrund-
lage des Menschen auch in Verantwortung für die künftigen Ge-
nerationen im besiedelten und unbesiedelten Bereich zur dauer-
haften Sicherung der Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie des 
Erholungswertes von Natur und Landschaft. 

  Berücksichtigung in der Bauleitplanung  

Die vorhandene Stufenanlage mit der Teilverfüllung des alten 
Hafenbeckens ist nach § 31 Abs. 3 Wasserhaushaltsgesetz am 
16.01.2007 von der Bezirksregierung Düsseldorf als Baureifma-
chung und Erschließung plangenehmigt worden. Die Maßnahme 
wurde von der Bezirksregierung als nicht UVP-pflichtig angese-
hen. Ein landschaftspflegerischer Begleitplan mit Eingriffs-
/Ausgleichsbewertung und Festlegung der Kompensationsmaß-
nahmen ist Gegenstand der Plangenehmigung.  

 

Kultur- u. 
Sachgüter 

Denkmalschutzgesetz (DSchG) Denkmäler sind zu schützen, zu pflegen, sinnvoll zu nutzen und 
wissenschaftlich zu erforschen. Bei öffentlichen Planungen und 
Maßnahmen sind die Belange des Denkmalschutzes und der 
Denkmalpflege zu berücksichtigen. 

  Berücksichtigung in der Bauleitplanung  

Im Änderungsbereich sind eingetragene Denkmäler bekannt. Für 
die Verfüllung liegt eine denkmalrechtliche Erlaubnis vor.   

Als Sachgut ist die vorhandene Regenwassereinleitung der Auto-
bahn zu betrachten. 

 

 

2. Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen 

2.1 Bestandsaufnahme des aktuellen Umweltzustands  

Der Untersuchungsbereich ist der gesamte Änderungsbereich. Auf die schon erfolg-
ten Bewertungen der Eingriffe und deren Kompensationen im Rahmen der Plange-
nehmigung nach § 31 Abs. 3 WHG (Wasserhaushaltsgesetz) für die Stufenanlage 
und die Teilverfüllung des alten Hafenbeckens wird in der Schutzgutbetrachtung ein-
gegangen. 

2.1.1 Tiere, Pflanzen, Artenschutz 

Der Änderungsbereich ist geprägt von ruderalen Hochstaudenfluren, stellenweise mit 
Gebüschen von Holunder, Hundsrose, Brombeere und Weide durchsetzt. An der Bö-
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schung sind Bäume der Arten gemeine Traubenkirsche, Vogelkirsche, Esche und 
Weide vorhanden. Der Biotoptyp wird nicht als hochwertig eingestuft. 

Schutzgebiete 

Schutzgebiete sind nicht betroffen. 

Artenschutz 

Für den parallel erarbeiteten Bebauungsplan wurde eine artenschutzrechtliche Po-
tenzialuntersuchung als Artenschutzprüfung durchgeführt. Nach Auswertung des 
Messtischblatts Q 45064 fanden Geländebegehungen im Juni und September 2016 
sowie Mai 2017 statt.  

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass das Gelände daraufhin untersucht wurde, 
ob der Bereich als Lebensraum für die potentiell möglichen 26 planungsrelevanten 
Arten dient. Dabei handelt es sich um 4 Säugetiere und 22 Vogelarten.  

Bei der ersten Geländebegehung wurden 3 planungsrelevante Arten vorgefunden: 
Zwergfledermaus, Wasserfledermaus und Gartenrotschwanz. Für diese 3 Arten wur-
de eine vertiefende Prüfung durchgeführt. Weitere mögliche artenschutzrechtlich re-
levante Beeinträchtigungen sind nicht zu erwarten. Das Vorkommen des Gartenrot-
schwanzes hat sich nicht bestätigt. Eine vertiefende Prüfung ist für die anderen 23 
Arten nicht notwendig.  

Die Zwergfledermaus trifft im Planungsgebiet ein gutes Nahrungshabitat vor. Es 
konnte durch die Begehung ausgeschlossen werden, dass diese Fledermausart in 
dem stillgelegten Ablassbauwerk der A40 neben der Rampe ihr Wohnquartier bezo-
gen hat. Ebenso gab es an den relativ jungen Bäumen im Plangebiet keine Baum-
höhlen, die als Unterschlupf dienen könnten.  

Die Wasserfläche hinter der Stufenanlage im Planungsgelände diente der Wasser-
fledermaus im Juni 2016 als reines Nahrungshabitat. Der im Sommer trocken gefal-
lene Bereich ist kein Nahrungshabitat mehr. Auch hier wurde ausgeschlossen, dass 
die Wasserfledermaus den geschützten Bereich unter der Stufenanlage als Som-
merquartier nutzt. Darüber hinaus ist dieser Bereich als Winterquartier komplett un-
geeignet.  

Der Gartenrotschwanz wurde anhand seines Gesanges in den Gehölzstrukturen am 
Böschungsrand des Planungsbereiches nach Sonnenaufgang ermittelt. Bei der 2. 
Begehung am 05.09.2016 sowie der 3. Begehung am 22.05.2017 konnte das Vor-
kommen des Gartenrotschwanzes nicht mehr nachgewiesen werden. Vermutlich 
diente das insektenreiche Gelände dem Vogel kurzfristig als Nahrungshabitat. Der 
Standort ist für das Vorkommen des Gartenrotschwanzes eigentlich untypisch.  

Das Änderungsgebiet hat keine hohe Bedeutung für das Schutzgut. 

2.1.2 Boden 

Die Flächen des Plangebiets sind weit überwiegend versiegelt oder durch neuere 
Auffüllungen (Bergematerial) geprägt. Gewachsene Böden mit natürlicher Boden-
funktion sind nicht vorhanden.  

Ein Altlastenverdacht (AA0649) besteht für einen nicht genau räumlich eingegrenz-
ten Bereich am nördlichen Rand des ehemaligen Hafenbeckens. Dabei handelt es 
sich um die Fläche des ehemaligen Stichkanals zwischen Ruhr und Holzhafen. Die-
ser ist abschnittsweise bis in die 1930er Jahre mit unbekannten Materialien verfüllt 
worden.  
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Im Rahmen der Bodenherrichtung und Baugrundertüchtigung wurden Untersuchun-
gen für den gesamten Änderungsbereich durchgeführt. Gefährdungen haben sich 
nicht ergeben, es sind jedoch Bodenbelastungen vorgefunden worden. 

Ferner wurde auch der Bereich der Altlastenverdachtsfläche sowie  der stillgelegte 
Ölabscheider gezielt untersucht. Von der Altlastenverdachtsfläche gehen nach bishe-
rigen Erkenntnissen keine Gefährdungen aus. Der Bereich des Ölabscheiders ist be-
lastet. Der Umgang mit den belasteten Bodenmaterialien wird im Zuge der verbindli-
chen Bauleitplanung geregelt. 

Das Änderungsgebiet hat keine hohe Bedeutung für das Schutzgut. 

2.1.3 Wasser 

Innerhalb des Änderungsbereichs sind keine Gewässer vorhanden. Die Teilverfül-
lung des Hafenbeckens ist bereits nach § 31 Abs. 3 WHG plangenehmigt und als 
Bestand zu betrachten. Das unbelastete Niederschlagswasser der Hafenpromenade 
(Stufenanlage) wird in das Hafenbecken eingeleitet.  

Der Änderungsbereich befindet sich derzeit in keinem nach § 76 WHG in Verbindung 
mit § 83 LWG ordnungsbehördlich festgesetzten oder vorläufig gesicherten Über-
schwemmungsgebiet (ÜSG), für das besondere Schutzvorschriften gelten (§ 78 
WHG). 

Die bestehende restliche Wasserfläche des Innenhafens ist durch den Änderungsbe-
reich nicht betroffen.  

Das Änderungsgebiet hat keine hohe Bedeutung für das Schutzgut. 

Eine Wasserschutzgebiet besteht entgegen der Darstellung im FNP der Stadt Duis-
burg (Stand 2004) nicht mehr. 

2.1.4 Klima 

Die Klimaanalyse der Stadt Duisburg und insbesondere die synthetische Klimafunk-
tionskarte Duisburg sagen aus, dass der Änderungsbereich dem Klimatop „Gewer-
beklima“ (hohe Versiegelung, starke sommerliche Aufheizung, Emissionen von Lärm 
und Schadstoffen) zuzuordnen ist.  

Es ist von einer hohen Versiegelung, Emissionen von Lärm und Luftschadstoffen und 
belastenden Bioklimaten auszugehen. Der Hafenkanal des Außen- und Innenhafens 
dient als Luftleitbahn, begünstigt die Belüftungsfunktion und trägt durch Verdunstung 
zu einer Erhöhung der Luftfeuchtigkeit und einer Reduzierung der Überwärmung bei. 
Die von Ost nach West ausgerichtete Lage des Hafenbeckens führt zu einer Kanali-
sierung der Luftströmungen. Bedingt durch die dichte Bebauung entlang des Hafens 
kann eine günstige Belüftungssituation jedoch nur für die unmittelbar im Hafenbe-
reich liegenden Flächen auftreten. Durch die Gewässernähe wird trotz des hohen 
Versiegelungsgrades eine extreme Aufheizung bei hochsommerlichen Wetterlagen 
vermieden. Günstige Bedingungen ergeben sich zudem insbesondere dort, wo Bäu-
me den Straßenraum und größere versiegelte Plätze gliedern.  

Das Änderungsgebiet hat keine hohe Bedeutung für das Schutzgut. 

2.1.5 Luft 
Bedingt durch die Lage des Änderungsbereichs in der Nähe von Autobahnen und 
gewerblichen Nutzungen ist mit einer Vorbelastung der Luft zu rechnen. Innerhalb 
des Änderungsbereichs sind keine Quellen der Luftbelastung gegeben. 

Das Änderungsgebiet hat keine hohe Bedeutung für das Schutzgut. 
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2.1.6 Mensch, menschliche Gesundheit 
Die nicht zugängliche Brachfläche und Stufenanlage des Änderungsbereichs lassen 
zurzeit keine Nutzungen durch Menschen zu. 

Der Änderungsbereich ist deutlich durch die Emissionen der angrenzenden Ver-
kehrsinfrastruktur Autobahn BAB 40 und BAB 59, Bahnlinie (Hafenbahn) und Schif-
ferstraße / Am Innenhafen geprägt und vorbelastet. Zusätzlich ist mit bestehenden 
Schallemissionen aus den nördlichen Gewerbegebieten und dem Betrieb der Marina 
innerhalb des Innenhafens und der Außengastronomie im Innenhafen zu rechnen.  

Im Rahmen der Bebauungsplanaufstellung wird daher ein schalltechnisches Gutach-
ten erstellt, das den Verkehrslärm von den umgebenden Straßen, einschließlich der 
Autobahn sowie der Bahnanlage ermittelt. Das Gutachten wird auch die möglichen 
Schallauswirkungen aus umgebenden Nutzungen, z. B. dem nordwestliche Gewer-
be- und Einzelhandelsgebiet sowie der Marina und den bestehenden Innenhafennut-
zungen (Außengastronomie) betrachten.  

Darüber hinaus werden die Auswirkungen der neuen Nutzungen (Verkehrszunahme, 
Anlieferung, Außengastronomie) auf die schützenswerten Nutzungen im Plangebiet 
(in erster Linie das Wohnen) und der benachbarten Gebiete untersucht. 

Emissionen aus Erschütterung, elektrischen Feldern oder Beleuchtung sind nicht ge-
geben. 

Das Änderungsgebiet hat keine hohe Bedeutung für das Schutzgut. 

2.1.7 Landschaft, Ortsbild 
Der Änderungsbereich ist nicht landschaftlich geprägt. Das Ortsbild wird zurzeit ne-
gativ beeinflusst, da in der geschlossenen nördlichen Raumkante entlang des Innen-
hafens eine stadtstrukturelle „Lücke“ besteht.  

Das Änderungsgebiet hat negative Bedeutung für das Schutzgut. 

2.1.8 Kultur- und Sachgüter 
Der Änderungsbereich umfasst die Baudenkmäler gemäß § 2 Denkmalschutzgesetz 
NRW (DSchG NRW), Uferbefestigung, Pfade, Rampen und den historischen Back-
steinsockel mit Lademast am Holzhafen, eingetragen am 11.03.1999 mit der Num-
mer 494 in die Denkmalliste der Stadt Duisburg. 

Bereits zur Plangenehmigung nach WGH für die Baureifmachung (Verfüllung) liegt 
eine denkmalrechtliche Erlaubnis vor, dass auf die ursprüngliche Formgebung des 
Holzhafenbeckens einschließlich seiner Uferbefestigung, Pfade, Böschungen, Ram-
pen sowie auf den historischen Backsteinsockel unterhalb des Lademastes verzich-
tet wird.  

Der Lademast ist in Abstimmung mit der Unteren Denkmalbehörde und dem LVR-
Amt für Denkmalpflege im Rheinland innerhalb des Holzhafens umzusetzen.  

Die geplanten Bebauungen innerhalb des Bebauungsplans sind erlaubnispflichtige 
Maßnahmen im Sinne des § 9 DSchG NRW und mit den Denkmalbehörden im wei-
teren Verfahrensverlauf abzustimmen. 

Das Änderungsgebiet hat Bedeutung für das Schutzgut. 
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2.2 Voraussichtliche Entwicklung des Umweltzustands bei Nichtdurchfüh-
rung der Planung 

2.2.1 Tiere, Pflanzen, Artenschutz 
Der Biotoptyp (ruderale Hochstaudenfluren) könnte sich langfristig höherwertig ent-
wickeln, wenn das gegebene Recht zur Verfüllung und Baureifmachung nicht ausge-
nutzt werden sollte. Dieses ist bei den Vermarktungsbemühungen der Stadt Duis-
burg nicht anzunehmen. Es sind keine Änderungen gegenüber dem Basis-Szenario 
zu erwarten. 

Aus Sicht des Artenschutzes stellt das Gebiet keinen Lebensraum für planungsrele-
vante Arten dar. Ohne Veränderungen der Rahmenbedingungen sind keine Ände-
rungen gegenüber dem Basis-Szenario zu erwarten.  

2.2.2 Boden 

Es sind keine Änderungen gegenüber dem Basis-Szenario zu erwarten. 

2.2.3 Wasser 

Es sind keine Änderungen gegenüber dem Basis-Szenario zu erwarten. 

2.2.4 Klima 
Es sind keine Änderungen gegenüber dem Basis-Szenario zu erwarten. 

2.2.5 Luft 
Es sind keine Änderungen gegenüber dem Basis-Szenario zu erwarten. 

2.2.6 Mensch, menschliche Gesundheit 
Es sind keine Änderungen gegenüber dem Basis-Szenario zu erwarten. 

2.2.7 Landschaft, Ortsbild 

Es sind keine Änderungen gegenüber dem Basis-Szenario zu erwarten. 

2.2.8 Kultur- und Sachgüter 

Es sind keine Änderungen gegenüber dem Basis-Szenario zu erwarten. 

2.3 Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung 
der Planung 

2.3.1 Tiere, Pflanzen, Artenschutz 
Der Flächennutzungsplan ist nicht allgemein verbindlich und stellt dadurch keine 
Eingriffsebene dar, Eingriffe werden erst durch den Bebauungsplan ausgelöst.  

Die Fläche der Auffüllung des ehemaligen Hafenbeckens und der Stufenanlage wur-
den als Maßnahmen nach § 31 Abs. 3 WHG genehmigt. Bestandteil der Plangeneh-
migung ist ein landschaftspflegerischer Begleitplan (LPB), dessen Ausgleichs- und 
Ersatzmaßnahmen umzusetzen sind. Das Vorhaben der Verfüllung stellt nach Plan-
genehmigung kein Vorhaben dar, das nach Anlage 1 und 2 des Gesetzes über die 
Umweltverträglichkeit (UVPG) eine Umweltverträglichkeitsprüfung erfordert.  

Der Bereich der Plangenehmigung umfasst die vollständige Fläche der Stufenanlage 
und der Verfüllung bis an die vorhandenen befestigten Uferböschungen des alten 
Hafenbeckens. Diese Böschungen und die oberhalb liegenden, befestigten Flächen, 
die jetzt Gegenstand des aktuellen Änderungsbereichs sind, sind in den LPB zum 
Plangenehmigungsverfahren enthalten und stellen aufgrund ihrer Versiegelung kei-
nen Biotoptyp dar, der auszugleichen wäre. Die Beseitigung einzelner Bäume kann 
erforderlich werden.  
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Auf eine Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung kann daher im Rahmen der Flächen-
nutzungsplanänderung verzichtet werden. Im Bebauungsplanverfahren ist der Ein-
griff darzustellen.  

Es sind keine Umweltauswirkungen zu erwarten.       

Schutzgebiete 

Schutzgebiete sind nicht betroffen. Es sind keine Umweltauswirkungen zu erwarten. 

Artenschutz 

Bei der ersten Geländebegehung innerhalb der durchgeführten Artenschutzuntersu-
chung wurden 3 planungsrelevante Arten vorgefunden: Zwergfledermaus, Wasser-
fledermaus und Gartenrotschwanz. Für diese 3 Arten wurde eine vertiefende Prüfung 
durchgeführt. Weitere mögliche, artenschutzrechtlich relevante Beeinträchtigungen 
sind nicht zu erwarten. Das Vorkommen des Gartenrotschwanzes hat sich nicht be-
stätigt. Eine vertiefende Prüfung ist für die anderen 23 Arten nicht notwendig.  

Die Zwergfledermaus trifft im Planungsgebiet ein gutes Nahrungshabitat vor. Es 
konnte durch die Begehung ausgeschlossen werden, dass diese Fledermausart in 
dem stillgelegten Ablassbauwerk der A40 neben der Rampe ihr Wohnquartier bezo-
gen hat. Ebenso gab es an den relativ jungen Bäumen im Plangebiet keine Baum-
höhlen, die als Unterschlupf dienen könnten.  

Die Wasserfläche hinter der Stufenanlage im Planungsgelände diente der Wasser-
fledermaus im Juni 2016 als reines Nahrungshabitat. Der im Sommer trocken gefalle 
Bereich ist kein Nahrungshabitat mehr. Auch hier wurde ausgeschlossen, dass die 
Wasserfledermaus den geschützten Bereich unter der Stufenanlage als Sommer-
quartier nutzt. Darüber hinaus ist dieser Bereich als Winterquartier komplett unge-
eignet. 

Der Gartenrotschwanz wurde anhand seines Gesanges in den Gehölzstrukturen am 
Böschungsrand des Planungsbereiches nach Sonnenaufgang ermittelt. Bei der 2. 
Begehung am 05.09.2016 sowie der 3. Begehung am 22.05.2017 konnte das Vor-
kommen des Gartenrotschwanzes nicht mehr nachgewiesen werden. Vermutlich 
diente das insektenreiche Gelände dem Vogel kurzfristig als Nahrungshabitat. Der 
Standort ist für das Vorkommen des Gartenrotschwanzes eigentlich untypisch.  

Festzustellen ist, dass durch die Änderung keine planungsrelevanten Arten betroffen 

sind. Es sind keine Umweltauswirkungen zu erwarten.     

2.3.2 Boden 
Der Flächennutzungsplan ist nicht allgemein verbindlich und stellt dadurch keine 
Eingriffsebene dar, Eingriffe werden erst durch den Bebauungsplan ausgelöst.  

Die Flächen des Geltungsbereichs sind bereits weit überwiegend versiegelt oder 
durch neuere Auffüllungen (Bergematerial) geprägt. Gewachsene Böden mit natürli-
cher Bodenfunktion sind oberflächennah nicht vorhanden. Die zu erwartenden Be-
bauung mit ihrer Versiegelung stellt gegenüber dem Bestandszustand keinen we-
sentlichen Eingriff dar. 

Im Rahmen der Bodenherrichtung und Baugrundertüchtigung wurden Untersuchun-
gen für den gesamten Geltungsbereich durchgeführt.  
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Die Umgebung der Altlastenverdachtsfläche und der Ölabscheider des stillgelegten 
ehemaligen Auslassbauwerks der Regenentwässerung der BAB 40 wurden näher 
untersucht. Von der Altlastenverdachtsfläche gehen nach bisherigen Erkenntnissen 
keine Gefährdungen aus. Der Bereich des Ölabscheiders ist belastet. Die belasteten 
Böden sind im Zuge der Baumaßnahmen in diesem Bereich in Abstimmung mit der 
Unteren Bodenschutzbehörde (UBB) auszukoffern und vollständig zu entsorgen. 
Generell sind Aushubarbeiten gutachterlich zu begleiten. 

Sonstiges Aushubmaterial, das nicht auf dem Grundstück weiter verwendet werden 
kann, ist in Abstimmung mit der zuständigen Behörde gutachterlich hinsichtlich sei-
ner Verwertbarkeit zu klassifizieren und kann einer entsprechenden Verwertung zu-
geführt werden bzw. ist zu entsorgen. 

Es sind keine Umweltauswirkungen zu erwarten.        

2.3.3 Wasser 
Innerhalb des Änderungsbereichs sind keine Gewässer vorhanden. Die bestehende 
restliche Wasserfläche des Innenhafens ist durch den Änderungsbereich nicht betrof-
fen.  

Das anfallende unbelastete Niederschlagswasser des Geltungsbereichs wird nach 
Möglichkeit im Baugebiet außerhalb der Tiefgarage zur Versickerung gebracht oder 
in das Hafenbecken eingeleitet. Eine Einleitungserlaubnis ist erforderlich und muss 
mit dem Gewässerunterhaltspflichtigen abgestimmt werden. Für belastetes Nieder-
schlagswasser ist die, ggf. gedrosselte, Einleitung in den Kanal zu prüfen oder nach 
vorheriger Behandlung (Reinigung) die Einleitung in das Hafenbecken zu beantra-
gen. 

Es sind keine Umweltauswirkungen zu erwarten.        

2.3.4 Klima 
Der Flächennutzungsplan ist nicht allgemein verbindlich und stellt dadurch keine 
Eingriffsebene dar, Eingriffe werden erst durch den Bebauungsplan ausgelöst.  

Die projektierten Bebauungsstrukturen können aufgrund ihres Umfangs, ihrer Aus-
richtung und Form gegebenenfalls ein Hindernis für die freie Luftleitung darstellen. 
Unabhängig von der Belastungssituation der Leitbahn ist darauf zu achten, die Lei-
tungsfunktion zu erhalten und keine riegelartige Bebauung oder Bepflanzung anzu-
legen. Aufgrund der seitlichen Lage des Vorhabens zum eigentlichen Kanal, ist je-
doch nicht von nennenswerten Beeinträchtigungen der Luftleitbahn auszugehen. 
Gleichwohl ist anzunehmen, dass durch die Neubebauung der Plangebietsflächen 
Auswirkungen auf die Luftströmungen im unmittelbaren Gebäudeumfeld auftreten 
können. Eine Minderung der Aufenthaltsqualität der Außengastronomie, der Außen-
wohnbereiche und auf den Treppenflächen durch Kanalisierungs- oder Umleitungsef-
fekte, Verwirbelungen oder Turbulenzen erscheint möglich. 

Zur Abmilderung von Überwärmungserscheinungen, die infolge des hohen Versiege-
lungsgrades in weiten Teilen des Hafenumfeldes auftreten, können Baumpflanzun-
gen auf Plätzen, entlang von Straßen und auf Parkflächen einen wichtigen Beitrag 
leisten. Die dadurch entstehenden Abschattungseffekte und die erhöhte Verdunstung 
der Vegetation tragen dazu bei, Belastungssituationen bei sommerlichen Hoch-
druckwetterlagen abzubauen.  
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Die auf einigen vorhandenen Gebäuden im Innenhafen bereits angelegte Dachbe-
grünung ist aus klimatischer Sicht positiv zu werten und sollte - sofern in baulicher 
und statischer Hinsicht möglich - auch auf anderen Dächern des Viertels umgesetzt 
werden. Der größte Effekt ergibt sich, wenn niedrigere Dächer begrünt werden, da 
die Wirkung der Begrünung oberhalb des Dachniveaus spürbar ist. Offene und bis-
lang unbebaute Flächen - wie nördlich des Innenhafens - sollten zur Gewährleistung 
einer guten Belüftung mit ausreichend Abstand zu den benachbarten Gebäuden er-
richtet werden. 

Um die Versickerungsfähigkeit der Böden aufrecht zu erhalten, ist darauf zu achten, 
keine vollflächige Versiegelung vorzunehmen. Durch die Verwendung von versicke-
rungsfähigem Pflaster oder Rasengittersteinen kann Regenwasser versickern, somit 
wird die Verdunstungsleistung erhöht.  

Die Planungen zum Bebauungsplan bzw. zur Baugenehmigung sollten die genann-
ten Belange berücksichtigen und entsprechende Maßnahmen der Begrünung und 
Durchlüftung sowie zum Wasserhaushalt darstellen. Da es städtebaulich gewünscht 
ist, die nördliche Raumkante des Hafenbeckens durch Bebauung zu schließen, sind 
größere Freibereiche nicht möglich, d.h., die vorhandene Versiegelung bleibt beste-
hen. Der Bebauungsplan soll zur Abmilderung der Überwärmungserscheinungen die 
Begrünung der Freibereiche mit Bäumen festlegen. Dach- und Fassadenbegrünung 
sind zu prüfen, aufgrund der bisher vorliegenden Planung jedoch nicht zu erwarten. 

Das Projekt „The Curve“ ist nicht als durchgehende geschlossene Wand geplant, er 
soll aus vier Einzelbaukörpern mit Abständen bestehen. Lediglich das durchlaufende 
Dach und die Tiefgarage verbinden diese Baukörper. Die Durchlüftung ist somit wei-
ter möglich. Eventuelle Einschränkungen der Aufenthaltsqualität können erst bei der 
konkreten Objektplanung mit Bezug auf Gebäudehöhe, Öffnungsgröße und Freiflä-
chen untersucht werden.  

Es sind keine Umweltauswirkungen zu erwarten.        

2.3.5 Luft 
Die Auswirkungen der Planung wurden in einer gutachterlichen Einschätzung zum 
Bebauungsplan untersucht. 

Etwa 500 m südöstlich des Plangebietes befindet sich im Bereich der Kardinal-
Galen-Straße eine Luftmessstation des Landesamtes für Natur, Umwelt und Ver-
braucherschutz (LANUV).  

Bei der Messstation handelt es sich um eine Verkehrsstation, welche auf dem Mittel-
streifen der Kardinal-Galen-Straße steht und u.a. automatisch die Feinstaub (PM10) 
und Stickstoffdioxid (NO2) Belastung misst. Zusätzlich zu der Hintergrundbelastung 
sind die Messdaten bei dieser Verkehrsstation somit durch hohe Immissionsbeiträge 
der angrenzenden Straßenabschnitte geprägt.  

Die Messungen von Feinstaub (PM10) zeigen in den letzten 12 Jahren einen ab-
nehmenden Trend. Im Jahr 2016 lag an der Messstation Kardinal-Galen-Straße ein 
Jahresmittelwert für Feinstaub (PM10) von 22 µg/m³ vor. Der Jahresmittelwert für 
Feinstaub (PM10) der 39. BImSchV von 40 µg/m³ wurde somit in den letzten Jahren 
deutlich eingehalten. 

Auch der 24-Stunden-Grenzwert von Feinstaub (PM10) von 50 µg/m³ der 39. BIm-
SchV wurde in den letzten fünf Jahren nicht öfter als 35-mal im Jahr überschritten. 
Der abnehmende Trend in den letzten Jahren zeigt sich hier ebenfalls, sodass in 
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2016 nur noch an vier Tagen der Tagesmittelwert von Feinstaub (PM10) von 50 
µg/m³ überschritten wurde. 

Die Messungen von Stickstoffdioxid (NO2) weisen an dieser Verkehrsstation vor al-
lem in den letzten fünf Jahren nur einen geringfügigen Rückgang der Immissionsbe-
lastung auf; in 2016 steigt der Jahresmittelwert im Bereich der Kardinal-Galen-Straße 
im Vergleich zum Vorjahr sogar wieder um 2 µg/m³ auf 39 µg/m³ an. Der Immissi-
onsgrenzwert der 39. BImSchV für Stickstoffdioxid (NO2) von 40 µg/m³ wird jedoch 
trotzdem seit 2012 an dieser Verkehrsstation eingehalten. 

Das Kurzzeitkriterium der 39. BImSchV für NO2 wurde auch im Jahr 2016 weiterhin 
eingehalten. 

Die Berechnungen der Luftschadstoffemissionen für die Kardinal-Galen-Straße zei-
gen, dass die Luftschadstoffemissionen durch die Zusatzverkehre der Planung im 
Vergleich zum Bestandsfall bei Feinstaub PM10 um 3,3 %, bei Feinstaub PM2,5 um 
2,7 % und bei Stickstoffoxiden NOx um 3,1 % bzw. bei Stickstoffdioxid NO2 um 2,9 
% zunehmen. 

Die Luftschadstoffkonzentration im Bereich der Messstation Kardinal-Galen-Straße 
setzt sich aus der großräumig vorhandenen Hintergrundbelastung und der Zusatzbe-
lastung aus dem lokalen Verkehr zusammen. Die Hintergrundbelastung wiederum 
setzt sich zusammen aus den Immissionen von Industrie/Gewerbe, Hausbrand und 
häuslichen Schadstoffimmissionen sowie außerhalb des Untersuchungsraumes lie-
gendem Verkehr und weitläufigem Schadstofftransport. Die Hintergrundbelastung ist 
also diejenige Belastung, die an der Messstation auch ohne die Immissionen der 
Kardinal-Galen-Straße vorliegen würde. 

Daher ist aufgrund der geringfügigen Zunahmen der Luftschadstoffemissionen davon 
auszugehen, dass auch für die Luftschadstoffimmissionen in der Summe aus Hinter-
grund- und Zusatzbelastung im Bereich der Kardinal-Galen-Straße sowie im Bereich 
des Plangebietes den Jahresmittelwert für Feinstaub (PM10) und Feinstaub (PM2,5) 
sowie die zulässige Anzahl von Überschreitungstagen für Feinstaub (PM10) einhal-
ten werden. 

Für den Jahresmittelwert für Stickstoffdioxid (NO2) ist für unter Berücksichtigung der 
Zusatzverkehre des Planvorhabens „The Curve“ auch bei dem stagnierenden Trend 
für Stickstoffdioxid (NO2) für den Bereich der Kardinal-Galen-Straße ebenfalls von 
einer knappen Einhaltung des Jahresmittelwertes auszugehen. 

Auf Grundlage der gutachterlichen Ermittlungen wird unter Berücksichtigung der Zu-
satzverehre des Planvorhabens eine geringfügige Erhöhung der Schadstoffkonzent-
ration (- 0,2 1,1g/m³) für den Parameter Stickstoffdioxid erwartet. Auf Basis der letzt-
jährigen Messwerte (2016: 39 1,1g/m³) erscheint es daher möglich. dass wieder 
Konzentrationen im Bereich des Grenzwertes von 40 1,1g/m³ erreicht werden. Im 
Verlauf der letzten fünf Messjahre ist jedoch ein insgesamt abnehmender Trend bei 
den Jahresmittelwerten für N02 festzustellen. So konnte im Rahmen statistischer 
Auswertungen durch das Amt für Umwelt und Grün der Stadt Duisburg eine jährliche 
Abnahme der NO2-Beastung zwischen 1,2 und 1, 7 1,1g/m³ festgestellt werden wel-
che durch das LANUV bestätigt wurde. Vergleichbare Ergebnisse liefert das LANUV 
selbst, welches im Rahmen seiner Jahresberichtes 2016 für die vergangenen zehn 
Messjahre einen schwachen kontinuierlichen Rückgang, der In Bezug auf die Ver-
kehrsmessstationen durchschnittlich bei einer Rate von etwa 2% pro Jahr liegt, er-
mittelt hat.  

Weiterhin ist davon auszugehen, dass sich aufgrund der Fortentwicklung des Stan-
des der Technik und aktuell beabsichtigter Maßnahmen zur Minderung der N02-
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Belastungen weiterhin Abnahmen bei den verkehrlichen Immissionen einstellen wer-
den. Unter Berücksichtigung dieser Sachverhalte. kann nach derzeitigem Erkennt-
nisstand nicht davon ausgegangen werden, dass die planbedingte. geringfügige Er-
höhung der Immissionen zu einer erneuten Überschreitung des Grenzwertes gem. 
39. BlmSchV führt. Gleichwohl ist im gesamten Geltungsbereich des Luftreinhalte-
plans Ruhrgebiet- Teilplan West von einer allgemein erhöhten Luftbelastungssituati-
on auszugehen. Entsprechende planerische Maßnahmen zur Minderung der Luft-
schadstoffbelastung sind deshalb auf Grundlage des Luftreinhalteplanes getroffen 
worden.  

Es erfolgt im nachfolgenden Bebauungsplan eine Festsetzung zum Ausschluss 
emissionsträchtiger Brennstoffe. Nach Umsetzung der Maßnahme(n) sind keine bis 
geringfügige Umweltauswirkungen zu erwarten. 

Es sind keine bis geringe Umweltauswirkungen zu erwarten.     

2.3.6 Mensch 
Der Flächennutzungsplan ist nicht allgemein verbindlich und stellt dadurch keine 
Eingriffsebene dar, Eingriffe werden erst durch den Bebauungsplan ausgelöst.  

Die konkreten Untersuchungen zur Aufstellung des Bebauungsplans werden für die 
Änderung des Flächennutzungsplans abgeschichtet im Sinne eines Machbarkeits-
nachweises betrachtet. 

Zur Sicherung gegenüber dem Verkehrslärm werden an den betroffenen Fassaden 
Schallschutzmaßnahmen erforderlich werden, um die notwendigen Innenraumpegel 
für schützenswerte Nutzungen sicherzustellen. Diese wird durch entsprechende 
Festsetzungen im Bebauungsplan möglich. Die geplante Bebauung wird eine ab-
schirmende Wirkung erzeugen, so dass auf der schallabgewandten Seite der Be-
bauung (Süden) auch Nutzungen im Freibereich erfolgen können. Wohnnutzungen 
sind nur in dem südlichsten Baufeld möglich. Die vorhandene Marina führt nicht zu 
negativen Auswirkungen auf die geplanten Baugebiete. 

Zu den angrenzenden gewerblichen Nutzungen außerhalb des Plangebietes werden 
an den Immissionsorten der zukünftigen Bebauung im Plangebiet die Beurteilungs-
pegel der TA-Lärm für Kerngebiete knapp eingehalten bzw. erreicht. In die Betrach-
tung sind die genehmigten Bestandsnutzungen eingeflossen, bzw. es wurden für un-
genutzte Flächen im Gutachten Werte von Vergleichsnutzungen angenommen. Die 
im Innenhafen vorhandene Außengastronomie sowie die im Plangebiet zukünftig 
realistisch mögliche Außengastronomie führt ebenfalls nicht zu Überschreitungen der 
Beurteilungspegel der TA-Lärm für Kerngebiet. 

Festzustellen ist, dass der Planbereich, wie die gesamte Nordbebauung des Innen-
hafens, durch die nördlich liegende Autobahn BAB 40 und die gewerblichen Nutzun-
gen erheblich vorbelastet wird. Es werden massive Schallschutzmaßnahmen an den 
Gebäuden erforderlich. Ein nutzbarer Freibereich kann nur im Schallschatten der 
Bebauung auf der Südseite entstehen. 

Das Konzept zur Umsetzung berücksichtigt diese Situation. Die vorgenommene 
Gliederung der Sondergebiete im Flächennutzungsplan trägt diesem Ergebnis eben-
falls Rechnung. In dem des durch Schallimmissionen belastetet Baugebiets entlang 
der Schifferstraße sollen im Sondergebiet „Dienstleistungspark“ nur Bü-
ro/Verwaltung/Gastronomie/Beherbergungsbetriebe zulässig werden. Nur der Teil an 
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der Straße Am Innenhafen wird als Sondergebiet „Dienstleistungspark und Wohnen“ 
zusätzlich für Wohnnutzungen vorgesehen.  

Der Bebauungsplan wird diese Gliederung ebenfalls aufnehmen. Zusätzlich werden 
im Bebauungsplan über die Festsetzungen zum Schallschutz an den Gebäuden 
auch Festsetzungen zur Reihenfolge der Bebauung (erst abschirmende Baukörper) 
notwendig. 

Durch die Inhalte der Änderung sind unter Berücksichtigung entsprechender Maß-

nahmen keine bis geringe Umweltauswirkungen zu erwarten.    

Achtungsabstände zu Störfallbetrieben 

Nach Auswertung der kartografischen Abbildung der Betriebsbereiche und Anlagen 
(KABAS) ist festzustellen, dass keine Betriebsbereiche und Anlagen, die einen Ach-
tungsabstand im Sinne des § 50 Bundesimmissionsschutzgesetzt (BImSchG) auslö-
sen, in der Nähe sind. Der Änderungsbereich liegt außerhalb des angemessenen Si-
cherheitsabstands von Störfallbetrieben. 

Innerhalb des nachgelagerten Bebauungsverfahrens werden Betriebsbereiche und 
Anlagen, die einen Achtungsabstand im Sinne des § 50 Bundesimmissionsschutzge-
setzt (BImSchG) auslösen, nicht zulässig. 

Es sind keine Umweltauswirkungen zu erwarten.       

2.3.7 Landschaft, Ortsbild 

Auswirkungen auf das Landschaftsbild bestehen nicht, da der Änderungsbereich 
nicht landschaftlich geprägt ist. 

Durch die im Bebauungsplan festgesetzten Bauten und deren Umsetzung wird die 
bisher bestehende und das Ortsbild beeinträchtigende Lücke der Hafenrandbebau-
ung geschlossen und der letzte Baustein zum Abschluss der Innenhafenbebauung 
umgesetzt. Das Ortsbild der Gesamtsituation des Innenhafens wird verbessert.  

Es sind keine Umweltauswirkungen zu erwarten.        

2.3.8 Kultur- und Sachgüter 

Bereits zur Plangenehmigung nach WGH für die Baureifmachung (Verfüllung) liegt 
eine denkmalrechtliche Erlaubnis dergestalt vor, dass auf die ursprüngliche Formge-
bung des Holzhafenbeckens einschließlich seiner Uferbefestigung, Pfade, Böschun-
gen, Rampen sowie auf den historischen Backsteinsockel unterhalb des Lademastes 
verzichtet wird.  

Der Lademast ist in Abstimmung mit der Unteren Denkmalbehörde und dem LVR-
Amt für Denkmalpflege im Rheinland innerhalb des Holzhafens umzusetzen. Zur 
Umsetzung bedarf es einer denkmalrechtlichen Erlaubnis. 

Die geplanten Bebauungen innerhalb des Bebauungsplans sind erlaubnispflichtige 
Maßnahmen im Sinne des § 9 DSchG NRW und mit den Denkmalbehörden im wei-
teren Verfahrensverlauf abzustimmen. 
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Es sind keine Umweltauswirkungen zu erwarten.        

2.4 Maßnahmen zur Minderung der nachteiligen Auswirkungen 

Die Festlegung von Maßnahmen zur Vermeidung, Minderung oder zur Kompensati-
on ist auf die nachgeschaltete Ebene der verbindlichen Bauleitplanung zu verschie-
ben. Der Flächennutzungsplan kann solche konkreten Maßnahmen nicht regeln. Der 
Flächennutzungsplan gibt aber eine Vielzahl von Hinweisen zu Maßnahmen, die in 
den nachfolgenden Verfahren zu regeln und umzusetzen sind. Die Annahmen des 
Umweltberichts zur Minderung von negativen Umweltauswirkungen gehen davon 
aus, dass diese Maßnahmen in den nachfolgenden Verfahren auch tatsächlich ge-
troffen werden oder anderweitige Maßnahmen getroffen werden, die den gleichen 
Auswirkungszustand erzeugen. 

2.5 Beschreibung der erheblichen nachteiligen Auswirkungen die aufgrund 
der Anfälligkeit der geplanten Vorhaben für schwere Unfälle oder Kata-
strophen zu erwarten sind (§ 1 Abs. 6 Nr. 7j BauGB) sowie die baulichen 
oder sonstigen technischen Maßnahmen zur Verhinderung oder Minde-
rung dieser Auswirkungen. 

Bauvorhaben die aufgrund der zukünftigen Festsetzungen des Bebauungsplans er-
richtet werden und die zulässigen Nutzungen haben keine Anfälligkeit für schwere 
Unfälle oder Katastrophen. Baulichen oder sonstige technische Maßnahmen zur 
Verhinderung oder Minderung von schweren Unfällen oder Katastrophen sind nicht 
erforderlich. 

2.6 Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern / belangen 

Innerhalb der Auswirkungen der Planung sind Wechselwirkungen zwischen den 
Schutzgütern Boden und Wasser, Boden und Klima/Luft zu verzeichnen.  

 

3. Anderweitige Planungsmöglichkeiten 

Die Masterplanung zur Realisierung des Innenhafens legt für das Plangebiet eine 
vollständige Bebauung fest, die der charakteristischen Form des Hafenbeckens 
Holzhafen folgt. 

Für diesen Bereich ist somit grundsätzlich eine Bebauung vorzusehen, da sonst die 
Gesamtgestaltung des Innenhafens nicht abgeschlossen werden kann und das Orts-
bild durch die Baulücke beeinträchtigt wird.  

Die Nutzungsinhalte der Bebauung sind nicht festgelegt, jedoch sprich die positive 
Entwicklung des Innenhafens als Dienstleistungspark dafür, diese Nutzung fortzuset-
zen. Der mögliche Katalog von kulturellen Einrichtungen bis zum Hotel ist groß und 
lässt individuelle Entwicklungsspielräume zu. Grundsätzlich können nur Nutzungen 
wie großflächiger Einzelhandel ausgeschlossen werden, da dieses aus dem Zen-
trenkonzept der Stadt Duisburg zu möglichen zentralen Versorgungsbereichen nicht 
abzuleiten ist. Rein gewerbliche Nutzungen sind auszuschließen, da eine unzumut-
bare Beeinträchtigung der vorhandenen Nutzungen einschließlich des benachbarten 
Wohnens am Philosophenweg zu befürchten ist. 
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Eine Grün- und/oder Freizeitnutzung ist nur theoretisch denkbar. Die Stadt Duisburg 
hat mit großem Aufwand auf dem südlichen Ufer des Innenhafens die öffentliche 
Parkanlage „Garten der Erinnerung“ geschaffen und mit dem Altstadtpark verknüpft. 
Weitere, und in diesem Fall durch die Autobahn verlärmte, Grünbereiche sind im In-
nenhafen nicht sinnvoll. 

Eine realistische anderweitige Planungsmöglichkeit als Bebauung ist nicht sichtbar. 

 

4. Zusätzliche Angaben 

4.1 Methodische Merkmale  

4.1.1 Verwendete Gutachten 

Für die Planung und Umweltprüfung des Bebauungsplans Nr. 1242 Kaßlerfeld - ver-
wendete Gutachten, die auch für die Änderung des Flächennutzungsplans herange-
zogen wurden: 

− Artenschutzprüfung Schifferstraße/Am Innenhafen in Duisburg: Neubau von 
wohn- und Geschäftshäusern, Ingenieurbüro Drabben, Garten und Landschafts-
architektur, Kempen vom 08.11.2016 

− Baugrundgutachten und Gründungsberatung, The Curve im Duisburger Innenha-
fen, ELE Beratende Ingenieure GmbH, Erdbaulaboratorium Essen, Bericht B 
03b_63354 vom 06.06.2017  

− Ergänzende Boden- und Bodenluftuntersuchung, ELE Beratende Ingenieure 
GmbH, Erdbaulaboratorium Essen, Bericht B 04_63354 vom 
27.07.2017Verkehrsgutachten The Curve Duisburg, GTU Mobility GmbH & Co 
KG, Duisburg, August 2017 

− Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan „The Curve“ in Duisburg, 
Peutz Consult GmbH, Bericht Nr. F 7963-1 vom 27.06.2017 / Druckdatum 
25.08.2017 

− Einschätzung der Auswirkungen der Planung zum Bebauungsplan “The Curve“ in 
Duisburg auf die Luftschadstoffsituation im Bereich der Kardinal-Galen-Straße, 
Peutz Consult GmbH, Bericht F 7963-2 vom 27.07.2017 / Druckdatum 
16.08.2017 

 

4.1.2 Hinweise auf Schwierigkeiten, die bei der Zusammenstellung der Angaben 
aufgetreten sind 

Es sind keine Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der Unterlagen aufgetre-
ten. 

4.2 Maßnahmen zur Überwachung der erheblichen Umweltauswirkungen 

Überwachungsmaßnahmen sind innerhalb der verbindlichen Bauleitplanung oder 
anderer nachfolgender Verfahren zu benennen. 

4.3. Zusammenfassung des Umweltberichts 

Schutzgut Auswirkungen Vermeidungs- und Minderungs-
maßnahmen 

Tiere, 
Pflanzen,  

Bestandteil der Plangenehmi-
gung zur durchgeführten Verfül-
lung des Hafenbeckens und 

Es sind keine Umweltauswirkun-
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zum Bau der Stufenanlage sind 
Kompensationsmaßnahmen für 
die zulässigen Eingriffe. 

 
gen zu erwarten.    

Artenschutz Durch die Änderung des Flä-
chennutzungsplans sind keine 
planungsrelevanten Arten be-
troffen.  

 

Es sind keine Umweltauswirkun-
gen zu erwarten.  

  

Boden Die Flächen sind bereits weit 
überwiegend versiegelt oder 
neuere Auffüllungen. Gewach-
sene Böden mit natürlicher Bo-
denfunktion sind oberflächen-
nah nicht vorhanden. 

Von der Altlastenverdachtsflä-
che gehen nach bisherigen Er-
kenntnissen keine Gefährdun-
gen aus. Der Bereich des Ölab-
scheiders ist belastet. Die be-
lasteten Böden sind in Abstim-
mung mit der Unteren Boden-
schutzbehörde (UBB) vollstän-
dig zu entsorgen. 

 

Es sind keine Umweltauswirkun-

gen zu erwarten.    

Wasser Die Niederschlagswasserbesei-
tigung soll durch Einleitung in 
das Hafenbecken und/oder Ver-
sickerung erfolgen. 

 

Es sind keine Umweltauswirkun-

gen zu erwarten.    

Klima Die Luftleitbahn Hafenbecken 
wird nicht nennenswert beein-
trächtigt. Überwärmungser-
scheinungen sollten durch Be-
grünungsmaßnahmen und ver-
sickerungsfähige Böden redu-
ziert werden. 

 

Anpflanzungs- und Begrünungs-
festsetzungen sind im nachfolgen-
den Bebauungsplan zu treffen. 

Es sind keine Umweltauswirkun-

gen zu erwarten.    

Luft Die Luftschadstoffkonzentration 
im Bereich der Messstation 
Kardinal-Galen-Straße setzt 
sich aus der großräumig vor-
handenen Hintergrundbelastung 
und der Zusatzbelastung aus 
dem lokalen Verkehr zusam-
men. Die Hintergrundbelastung 
wiederum setzt sich zusammen 

Es sind keine bis geringe Umwelt-
auswirkungen zu erwarten. 
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aus den Immissionen von In-
dustrie/Gewerbe, Hausbrand 
und häuslichen Schad-
stoffimmissionen sowie außer-
halb des Untersuchungsraumes 
liegendem Verkehr und weitläu-
figem Schadstofftransport. Die 
Hintergrundbelastung ist also 
diejenige Belastung, die an der 
Messstation auch ohne die Im-
missionen der Kardinal-Galen-
Straße vorliegen würde. 

Daher ist aufgrund der gering-
fügigen Zunahmen der Luft-
schadstoffemissionen davon 
auszugehen, dass auch für die 
Luftschadstoffimmissionen in 
der Summe aus Hintergrund- 
und Zusatzbelastung im Bereich 
der Kardinal-Galen-Straße so-
wie im Bereich des Plangebie-
tes den Jahresmittelwert für 
Feinstaub (PM10) und Fein-
staub (PM2,5) sowie die zuläs-
sige Anzahl von Überschrei-
tungstagen für Feinstaub 
(PM10) einhalten werden. 

Für den Jahresmittelwert für 
Stickstoffdioxid (NO2) ist für 
unter Berücksichtigung der Zu-
satzverkehre des Planvorha-
bens „The Curve“ auch bei dem 
stagnierenden Trend für Stick-
stoffdioxid (NO2) für den Be-
reich der Kardinal-Galen-Straße 
ebenfalls von einer knappen 
Einhaltung des Jahresmittelwer-
tes auszugehen. 

 

Mensch, 
menschli-
che Ge-
sundheit 

Eingriffe werden erst durch den 
Bebauungsplan ausgelöst. 

Festzustellen ist, dass der 
Planbereich, wie die gesamte 
Nordbebauung des Innenha-
fens, durch die nördlich liegen-
de Autobahn BAB 40 und die 
gewerblichen Nutzungen erheb-
lich vorbelastet wird. Es werden 
massive Schallschutzmaßnah-
men an Gebäuden erforderlich 

Zur Sicherung gegenüber dem 
Verkehrslärm werden an den be-
troffenen Fassaden Schallschutz-
maßnahmen erforderlich werden, 
um die notwendigen Innenraum-
pegel für schützenswerte Nutzun-
gen sicherzustellen. Diese wird 
durch entsprechende Festsetzun-
gen im Bebauungsplan möglich. 
Die geplante Bebauung wird eine 
abschirmende Wirkung erzeugen, 
so dass auf der schallabgewand-
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werden. Ein nutzbarer Freibe-
reich kann nur im Schallschat-
ten der Bebauung auf der Süd-
seite entstehen. 

Zu den angrenzenden gewerbli-
chen Nutzungen außerhalb des 
Plangebietes werden an den 
Immissionsorten der zukünfti-
gen Bebauung im Plangebiet 
die maßgeblichen Beurteilungs-
pegel der TA-Lärm knapp ein-
gehalten bzw. erreicht. 

Die vorhandene Marina führt 
nicht zu negativen Auswirkun-
gen auf die geplanten Bauge-
biete. 

Die im Innenhafen vorhandene 
Außengastronomie sowie die im 
Plangebiet zukünftig realistisch 
mögliche Außengastronomie 
führt ebenfalls nicht zu Über-
schreitungen der relevanten 
Beurteilungspegel der TA-Lärm. 

 

ten Seite der Bebauung (Süden) 
auch Nutzungen im Freibereich 
erfolgen können. Wohnnutzungen 
sind nur in dem südlichsten Bau-
feld möglich  

Es sind erhebliche Umweltauswir-

kungen zu erwarten.    

Landschaft, 
Ortsbild 

Das Landschaftsbild ist nicht 
betroffen. 

Das Ortsbild des Innenhafens 
wird verbessert. 

 

Es sind keine Umweltauswirkun-

gen zu erwarten.    

Kultur- und 
Sachgüter 

Zur Beseitigung der denkmal-
geschützten Uferbefestigung, 
Pfade, Böschungen, Rampen 
sowie auf den historischen 
Backsteinsockel unterhalb des 
Lademastes liegt eine Denkmal-
rechtliche Erlaubnis vor. 

Für den denkmalgeschützten La-
demast ist ein neuer Standort mit 
den Denkmalbehörden abzustim-
men.  

Es sind keine Umweltauswirkun-

gen zu erwarten.    

 


